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AKTUELLE AUSHANDLUNGSPROZESSE DES
VERHÄLTNISSES VON RELIGION, STAAT UND
POLITIK: EINE POSITIONSBESTIMMUNG DER

HEUTIGEN GEGNER UND BEFÜRWORTER DER
VEL–YAT-E FAQ®H IN IRAN UND IM IRAK

Katajun Amirpur, Universität Hamburg

Abstract

This article focuses on current processes of negotiating the relationships between religion, state,

and politics through the lens of vel—yat-e faq¯h and the opinions of its leading supporters and

critics in both Iran and Irak, and offers a tentative classification of these positions. The entire

history of Shiåa can be written by studying which of the different positions on this subject were

held by which groups at any specific point in time. Even today, the question of who should rule,

what source of legitimacy the ruler ought to have, and how extensive the powers accorded to the

so-called Supreme Jurisprudent should be, is one of the most pressing and most hotly debated.
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1. Historischer Überblick

Eine religiöse Tyrannei sei schlimmer als eine politische, hatte M¯rz— Mo¤
ammad £osein N—’¯n¯ 1860–1936) einst befunden. Heute werden N—’¯n¯s Worte in
Iran oft zitiert. Der Konstitutionalist unter den Geistlichen kämpfte zu Beginn
des 20. Jh für eine Verfassung, die das Volk als Souverän anerkannte, ein Parlament

einsetzte und so die Macht des absolutistischen iranischen Schah begrenzen

wollte.1 Und er kämpfte gegen den Geistlichen Fa*loll—h NÌr¯ 1842–1909),
der meinte, der Schah und ein Rechtsgelehrter sollten sich die herrschaftliche
Autorität teilen.2 NÌr ¯ war in diesem Streit um das Verhältnis von Staat und
Religion der Auffassung, der Schah und ein Rechtsgelehrter seien zusammen die
Säulen des Islams; die Regierung des Schahs komme, wenn sie von einem

1 Die umfassendste Darstellung zu N—’¯n¯ ist: HAIRI, 1977: 109–151. Und zu seinem Haupt¬

werk: 154–164; NOURAIE, 1975: 234–247.

2 Dazu: HAIRI, 1979: 327–339; MARTIN, 1986: 181–196.
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Rechtsgelehrten überwacht werde, der des Imams am nächsten.3 Das repräsentative

System arab. wik—la, pers. vek—lat), das die Verfassung festlege, stehe

dagegen im Widerspruch zum schiitischen Konzept der Führungsbefugnis arab.

wil—ya, pers. vel—yat):

In den allgemeinen Angelegenheiten des Volkes ist Bevollmächtigung verboten vek—lat
aÊ¯Ê n¯st). Denn es handelt sich hierbei um eine Kategorie der religiösen Führungsbefugnis
vel—yat).4

Und weiter:

Denn das Reden über die allgemeinen Interessen des gesamten Volkes ist Sache des Imams

oder seiner Generalstellvertreter. Und die Einmischung in diese Angelegenheit ist verboten
Êar—m) und Usurpation ¥a b) der Macht des Propheten und des Imams.5

Die Auseinandersetzung zwischen NÌr¯ und N—’¯n¯ war Anfang des 20. Jh ein
Höhepunkt im bis heute fortdauernden Aushandlungsprozess von Religion, Staat

und Politik. Denn die Frage, wem in der Schia Herrschaft gebührt und was in
den Aufgabenbereich der Rechtsgelehrten fällt, ist noch nicht hinreichend
geklärt und wird immer wieder neu verhandelt – vor allem nach den Erfahrungen
der Islamischen Republik. Man kann, wie Heinz Halm treffend bemerkt, die
Geschichte der Zwölfer-Schia anhand der immer neuen Antworten schreiben,
die bis in die Gegenwart hinein auf die Frage gegeben worden sind, wer
herrschen soll und wie Herrschaft legitimiert ist.6

Um den aktuellen Stand einordnen zu können, ist ein historischer Überblick
notwendig: Mit der Etablierung des i tih—d als einem Mittel der Rechtsfindung
war es in der Schia zur Scheidung zwischen einer klerikalen Klasse und dem
Rest der Gemeinde gekommen.7 Die Welt bestand fortan aus Quellen der
Nachahmung Sing. mar aå at-taql¯d) und Nachahmenden Sing. muqallid). Jeder

religiöse Laie war gehalten, sich eine Quelle der Nachahmung, einen zum

i tih—d befähigten Rechtsgelehrten, zu suchen, der ihn in religiösen Fragen an-

3 NËR® 1983: 67, 89f. Dazu auch: MARTIN, 1986: 192f.

4 NËR® 1983: 67.

5 Ebd.

6 HALM, 1988: 70.
7 CALDER, 1989: 64ff; RAMYAR, 1988: 228–236; BINDER, 1988: 236–242. Und zur Theorie

des i tih—d: COOPER, 1988: 240–249.
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weist, bei dem der Laie also taql¯d übt.8 Mit dem Sieg der u Ìl¯ über die aÐb—r¯

die die Monopolstellung des mu tahid bekämpften und der Fähigkeit des
Verstandes kritischer gegenüberstanden,9 entstand dann im 18. Jh eine der katholischen

Kirche vergleichbare klerikale Hierarchie. Weil alle Gläubigen verpflichtet

waren, sich einer religiösen Autorität anzuschliessen, gewannen angesehene

Geistliche eine grosse Gefolgschaft und wurden zur höchsten ausserstaatlichen

Autorität.10 Ausgehend davon wurde der Gedanke entwickelt, der Gelehrteste

nehme die Stellung eines Ersten unter Gleichen ein und sei absolutes Vorbild zur
Nachahmung. Die Frage, die sich seither stellt, ist, welches Ausmass die
Führungsbefugnis der Quelle der Nachahmung annehmen soll.

Moll— A¤mad Nar—q¯ 1771–1829) war der Erste, der aussprach, dass dem
Rechtsgelehrten auch eine politische Führungsbefugnis zukomme. 11 Nar—q¯

behauptete, dass darüber ein Konsens unter den Geistlichen bestehe.

Es gibt einen Konsens i maå denn es scheint für zahlreiche Gelehrte zu einer Tatsache

geworden zu sein, auf die die früheren Überlieferungen ausdrücklich hinweisen.12

In seinem 1850 erschienenen Werk åAw—’id al-ayy—m f¯ bay—n qaw—åid al-aÊk—m

wa-muhimm—t mas—’il al-Êal—l wa-l-Êar—m [Nutzen der Zeit für die Erklärung
der Regeln der Urteile und die Erfordernisse der Fragen der Gebote und
Verbote] unterschied Nar—q¯ zwischen verschiedenen Arten der Führungsbefugnis.

AS/EA LXVI•3•2012, S. 521–564

Nar—q¯ schrieb:

Unsere Absicht hier ist, die Führungsbefugnis wil—ya) der Gelehrten zu erklären, die in der

Zeit der Abwesenheit herrschen und die Stellvertreter der Imame sind; und ob ihre
Führungsbefugnis allgemein ist – wie es zum Beispiel im Falle des Imams prinzipiell angenommen

wird. Ist dem so oder nicht? Kurz gesagt: Worin besteht ihre Führungsbefugnis?13

Nar—q¯ machte eine generelle Führungsbefugnis al-wil—ya al-å—mma), d.h. in
der Regierung, und eine besondere Führungsbefugnis al-wil—ya al-å Ð— a), d.h.

8 Siehe zum mu tahid im schiitischen Islam auch: CALMARD, 1993: 295–304; CLARKE, 2001:
40–64.

9 Vgl. auch: ALGAR, 1977: 288–302. Über die Auseinandersetzung zwischen u Ìl¯ und aÐb—r¯
vgl. BAYAT, 1988: 280–286; COLE, 1985: 3–33.

10 FRAGNER, 1983: 91.

11 Zu seiner Herleitung dieser These aus den schiitischen Überlieferungen siehe auch:
MOUSSAVI, 1985: 35–51.

12 NAR–Q® 2000: 93.

13 Ebd.: 86.
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in der Treuhänderschaft, aus und forderte das Recht zu beidem für den mar aå.14

Er vertrat die Meinung, dass der mar aå alle Funktionen des Imams übernehmen
müsse.15

Und dann sagen wir mit der Unterstützung Gottes: Was die Führungsbefugnis des gerechten

Rechtsgelehrten betrifft, so besteht sie in zwei Dingen: 1. Alles, was dem Propheten und

dem Imam an Führungsbefugnis zukam, steht auch dem Rechtsgelehrten zu – es sei denn,

diese Angelegenheit wird ausgeschlossen durch den Beweis des Konsens i maå oder durch
den Text na 2. Alle religiösen und weltlichen Angelegenheiten des Dieners gehören

notwendig dazu; sowohl gemäss der Vernunft, als auch gemäss dem Brauch, in Bezug auf
Angelegenheiten der Auferstehung, des Lebensunterhalts des Individuums oder der Gesellschaft

und der Ordnung der Angelegenheiten der religiösen und weltlichen Angelegenheiten

und auch in Bezug auf das Gesetz.16

Abdul Hadi Hairi hat nachgewiesen, dass die Legitimität der weltlichen
Herrschaft im 19. Jh unter schiitischen Geistlichen intensiv diskutiert wurde.17 Zwar
gehen die von ihm analysierten ranghohen Geistlichen unter bestimmten
Bedingungen von der Möglichkeit aus, dass dem Herrscher Gehorsam zu leisten
sei, aber sie teilen mit Nar—q¯ die Ansicht, dass in der Zeit der grossen Verborgenheit

die Rechtsgelehrten die legitimen Herrscher sind.18

Das Gegenteil davon vermeinte Šeyª Anâ—r¯ 1800–1864). Dieser Schüler
Nar—q¯s war der erste allgemein als oberste Autorität anerkannte mar aå.19 Er
unternahm in seinen Schriften eine ausführliche ideologische Ausformulierung
der Rolle des obersten mar aå Jeder Laie, erklärte er, habe die absolute Pflicht,

14 Dazu ausführlich: HAIRI, 1977: 55ff.
15 Siehe auch: DABASHI, 1988: 288–300; MOUSSAVI, 1985: 40ff.
16 NAR–Q® 2000: 93.

17 Es handelt sich um: Šayª Ûaåfar an-NaÜaf¯ bekannt unter dem Namen K—šif al-¤it—’ gest.

1812), M¯rz— Abolq—sem, bekannt unter dem Namen M¯rz— Qom¯ 1737–1816), und Sayyid

Ûaåfar al-Kašf¯ 1775–1850). HAIRI, 1988: 271–286.

18 Ebd.: 283.

19 In den Jahren nach Šeyª Anâ—r¯ rivalisierten häufig mehrere Geistliche um die Position der
obersten Quelle der Nachahmung. Oft gab es mehrere, weil man sich nicht auf eine Quelle
der Nachahmung einigen konnte. Der Idealfall, dass ein mar aå unter allen anderen herausragte

und als mar aå allgemein anerkannt wurde, trat in den letzten 180 Jahren nur drei Mal
ein. Der letzte allgemein anerkannte mar aå war von 1949 bis 1961 Gross-Ayatollah BorÌ-
Üerd¯ Auch neben ©omein¯ gab es eine Reihe anderer hoher religiöser Instanzen. Wer
©omein¯ als val¯-ye faq h̄, also als herrschenden Rechtsgelehrten, akzeptierte, konnte sich
also trotzdem in Fragen, die den religiösen Kultus oder auch die Politik betrafen, an einer

anderen Quelle der Nachahmung orientieren.
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sich eine Quelle der Nachahmung zu erwählen und ihren Anweisungen Folge zu
leisten, denn ohne diesen Akt der Nachahmung sei die religiöse Praxis des Gläubigen

ungültig. Damit wurde Anâ—r¯ zwar zum geistigen Begründer der
Machtposition der Geistlichkeit, 20 aber ausgerechnet in ihm fand Nar—q¯ in seiner
Forderung nach der Herrschaft der Rechtsgelehrten seinen heftigsten Gegner:
Šeyª Anâ—r¯ verwarf die Konzeption Nar—q¯s. In seiner Behandlung der Frage

der Autorität versuchte er

to demonstrate how absurd it is to reason that because the Imams should be obeyed in all
temporal and spiritual matters, the faqihs are also entitled to such obedience; and second

[…] that in principle no individual, except the Prophet and the Imam, has the authority to
exert wilaya over others.21

Anâ—r¯s Meinung nach, war der mar aå nur in kultischen Fragen mit der Leitung
der Gemeinde beauftragt. Seine Aufgabe sei darauf beschränkt, Streitigkeiten zu

schlichten und eine Führungsbefugnis in den Angelegenheiten derer auszuüben,

die sich selber nicht helfen können d.h. den Minderjährigen und Witwen.22 So
hatte er die mar aå¯yat vorgelebt, denn Šeyª Anâ—r¯ zog selber aus seiner Position

keinen politischen Nutzen. Er beschränkte sich auf die Führung der Gläubigen

in den Angelegenheiten des religiösen Kultus, obschon seine Jünger bereits

AS/EA LXVI•3•2012, S. 521–564

begonnen hatten, ihn als Kalifen anzusprechen.23

Dessenungeachtet war es die Machtposition, die Šeyª Anâ—r¯ begründet
hatte, durch welche die Geistlichkeit in den folgenden Jahrzehnten eine bedeutende

Rolle als Opposition spielte. So initiierte sie beispielsweise den
Tabakboykott.24 Die konstitutionelle Bewegung der Jahre 1905 bis 1911 ist ein weiteres

Beispiel für die Macht der schiitischen Geistlichen. Bei diesen Ereignissen
spielte jedoch die vel—yat-e faq¯h keine Rolle.25 Die Geistlichen übten ihre Auto-

20 COLE, 1983: 46.

21 ENAYAT, 1983: 162.

22 Ebd.: 161.

23 COLE, 1983: 46.

24 Vgl. dazu: LAMBTON, 1965: 119–157; KEDDIE, 1966.

25 Wenn damit die Staatsdoktrin der Islamischen Republik gemeint ist, wird vel—yat-e faq¯h
meist mit ‘Herrschaft des obersten Rechtsgelehrten’ wiedergegeben. So hält es die
Übersetzung der iranischen Verfassung ins Deutsche, die von der Botschaft der Islamischen

Republik vorgenommen wurde. Die Übersetzung des rechtswissenschaftlichen Terminus

vel—yat-e faq¯h ins Deutsche, auf die man sich bei der Übersetzung der Verfassung ins
Deutsche aus dem Jahre 1980 verständigt hat, lautet dagegen ‘Führungsbefugnis des Rechts-
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rität nicht im Rahmen der vel—yat-e faq¯h aus.26 Im Gegenteil: Führende Geistliche

wie N—’¯n¯ und andere lehnten sie ausdrücklich ab. Fa*loll—h NÌr¯ warf
ihnen deshalb vor, die Prärogativen des Imams, von denen die Geistlichkeit
selbst in den vergangenen Jahrhunderten immer mehr übernommen hatte, der

konstitutionellen Regierung übertragen zu wollen.27

Als die vel—yat-e faq¯h im Jahre 1979 Staatsdoktrin der Islamischen Republik

Iran wurde, setzte sich nachträglich Fa*loll—h NÌr¯ durch, der 1909 von den
Konstitutionalisten wegen seiner Kritik an der neuen Verfassung gehängt worden

war. In Teheran ist heute eine der grössten Schnellstrassen nach NÌr¯
benannt, und ©omein¯ bezog sich immer wieder ausdrücklich auf ihn.28 Mit der
Übernahme der politischen Macht durch den Obersten Rechtsgelehrten val¯-ye

faq¯h)29 hat der Prozess der Übernahme von Prärogativen des zwölften Imams

wie die Leitung des Freitagsgebets und die Erhebung der legalen Steuern sowie
die weltliche Herrschaft, die jahrhundertelang während seiner Abwesenheit als

ruhend s—kit, arab. wörtl. hinfällig) galten, seinen vorläufigen Abschluss gefunden.

Er könnte jedoch theoretisch wieder umgekehrt werden – zumal nach wie
vor Fragen offen sind. Ann Lambton schliesst ihre Untersuchung der Ansichten

________________________________

gelehrten’. Im Englischen wird der Terminus meist mit ‘guardianship of the jurisconsult’
wiedergegeben.

26 AKHAVI, 1996: 234.
27 BAYAT, 1991: 257.

28 Beispielsweise wurde ©omein¯ 1979 in einem Interview auf NÌr¯s Aussage angesprochen,

die Gesetzgebung durch Menschen widerspreche grundsätzlich dem Islam. ©omein¯ antwortete,

dass dies auch seine Meinung sei. Abgesehen von einigen speziellen Fragen wie
Stadtplanung und Verkehrsregeln, die nichts mit dem Islam zu tun hätten, gebe es im Islam keine

Gesetzgebung durch Menschen. ARJOMAND, 1980: 156.

29 Val¯-ye faq¯h wird mit ‘der oberste Rechtsgelehrte’ übersetzt, obwohl dies nicht ganz richtig
ist. Eigentlich heisst der Terminus ‘der Rechtsgelehrte, der Statthalter’ oder ‘der
Rechtsgelehrte, der Treuhänder’. Es handelt sich also nicht um eine Genitivverbindung e*—fe),
sondern faq¯h ist Apposition zu val¯ Die Übersetzung ‘der oberste Rechtsgelehrte’, die auch

in der Übertragung der iranischen Verfassung ins Deutsche Verwendung findet, wird der
Einfachheit halber beibehalten, obwohl sie missverständlich ist: der gegenwärtige Inhaber
des Amtes, Ayatollah åAl¯ ©—mene’¯ geb. 1939), ist nicht der oberste aller Rechtsgelehrten.

In der klerikalen Hierarchie steht er, weil er keine Quelle der Nachahmung ist, deutlich unter

anderen Vertretern seines Standes. Der oberste Rechtsgelehrte ist somit die höchste
religiöspolitische Autorität des Landes, jedoch nicht die höchste religiöse. ©— mene’¯ ist laut Verfassung

Statthalter des zwölften Imam. Als weitere Bezeichnung für ©—mene’¯ ist in Iran ‘
Revolutionsführer’ rahbar-e enqel—b) oder auch nur ‘Führer’ rahbar) gebräuchlich.

AS/EA LXVI•3•2012, S. 521– 564
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verschiedener Rechtsgelehrter zur mar aå¯yat mit der Aussage: “no effective
answer has yet been found to the question quis custodiet custodis”.30

AS/EA LXVI•3•2012, S. 521–564

2. Die Situation in Iran

Die Frage der mar aå¯yat und der vel—yat-e faq¯h beschäftigt die Schiiten nicht
nur seit Jahrhunderten31 – sie ist aktuell wie nie in Iran. Wenn Ayatollah £osein

K— emein¯ BorÌÜerd¯ geb. 1957) sagt, das grösste Opfer der iranischen
theokratischen Staatsform32, der vel—yat-e faq¯h, sei Gott selbst, dann knüpft er
an die Argumentation N—’¯n¯s an. In einer Tyrannei, so N—’¯n¯ seinerzeit, käme

es zu drei Sorten von Ungerechtigkeit: Gegen Gott, gegen den Imam und gegen

das Volk. Weil er diese Ungerechtigkeiten in Iran beobachtet, lehnt BorÌÜerd¯

die vel—yat-e faq¯h ab und fordert nicht nur eine Trennung von Staat und
Religion, sondern auch von Religion und Politik.33 Weil nur der Mahdi herrschen

darf, hält BorÌÜerd¯ die vel—yat-e faq¯h nicht nur für illegitim, sondern gar für
eine Sünde wider den Islam. Zudem gilt sie ihm als Vielgötterei: Die Verehrung
©omein¯s steht der Verehrung im Wege, auf die Gott allein Anspruch hat.

K— eme¯n¯ BorÌÜerd¯ steht der Êezb-e mašrÌ e-ye ¯r—n nahe.34 Die Exil-
Partei befürwortet eine konstitutionelle Monarchie. Sie orientiert sich mit dieser

30 LAMBTON, 1964: 135.
31 Eine Übersicht über die Standpunkte und ihre Vertreter gibt ELIASH, 1979: 9–25.

32 Unter Theokratie wird in dieser Arbeit nicht ein Staat verstanden, der von einer kirchen¬

ähnlichen Institution gelenkt wird, denn trotz der Ähnlichkeiten des schiitischen Klerus mit
einer Kirche überwiegen die Unterschiede. Die vel—yat-e faq¯h wird hier vielmehr als
theokratische Staatsform verstanden, weil die zweite mögliche Definition von Theokratie auf sie

zutrifft: sie ist eine Gottesherrschaft insofern, als in ihrem juristischen Verständnis allein
Gott der oberste Souverän, die entscheidende, ja sogar die einzige legitime Quelle der Autorität

ist. Nur Gott schafft Recht, nur Gott verleiht Autorität oder legitimiert sie zumindest. In
den Augen einiger Theoretiker der vel—yat-e faq¯h, die zur Zeit an der Macht sind, wird die
Staatsgewalt zudem von einer Person ausgeübt, die göttlich erwählt ist. Somit wäre ein
weiteres Merkmal einer Theokratie gegeben.

33 HAERI, 2006.
34 Seine Offenen Briefe an wichtige Persönlichkeiten der internationalen Politik finden sich

auf ihrer Homepage: <http://www.irancpi.net>. Die Êezb-e mašrÌ e-ye ¯r—n CPI) tritt ein

für die Errichtung einer konstitutionellen Monarchie unter der Führung von Re*— Pahlav¯

dem Sohn des letzten iranischen Kaisers. Siehe das politische Konzept der Partei:

<http://www.irancpi.net/menshor/Konzept_de_2.html>, zuletzt abgefragt am 1.6.2012.
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Haltung an Gross-Ayatollah K— em Šar¯åatmad—r¯ 1905–1986)35, der sich
bereits während der Revolution von 1978/79 für eine konstitutionelle Monarchie
einsetzte und die Etablierung der vel—yat-e faq¯h in Iran kritisierte. 36 Als
Anhänger der Auffassung, dass bis zur Wiederkehr des zwölften Imams jedwede
Herrschaft auf Erden illegitim sei, ist BorÌÜerd¯ ein Gegner der derzeit in Iran
herrschenden Lesart der vel—yat-e faq¯h, welche die quasi Unfehlbarkeit des

herrschenden Rechtsgelehrten behauptet. Nach BorÌÜerd¯s Meinung gibt es nur
einen, der keine Fehler hat und nicht irren kann, den Mahdi. Deshalb darf nur er
herrschen. Die Anhänger dieser Auffassung werden im Folgenden als Quietisten
bezeichnet: Sie lehnen die Übernahme von politischen Führungspositionen
durch die Geistlichkeit ab.

Laut £asan Šar å̄atmad—r¯ dem in Deutschland lebenden Sohn und
Nachlassverwalter des Gross-Ayatollahs, hat BorÌÜerd¯ einer wichtigen Strömung
unter den Geistlichen eine Stimme gegeben. Das herrschende Establishment
zwinge die Gegner der vel—yat-e faq¯h unter den Geistlichen, die Religion so zu
interpretieren wie sie; weil Opposition sie teuer zu stehen komme, hätten sie

nicht den Mut, ihre Kritik an der vel—yat-e faq̄ h und ihre Forderung nach einer
Trennung von Religion und Staat zu äussern.37

BorÌÜerd¯ ist also einer der wenigen, die sich über das verordnete Schweigen

hinweg gesetzt haben. Dabei ist diese Ablehnung der vel—yat-e faq¯h nicht
neu: Neben den ausserhalb Irans sich äussernden Libanesen Mu¤ammad Ûav—d
Mu¥n¯ya und dem unter dem nom de plume schreibenden A¤mad al-K—tib,38

standen schon zu ©omein¯s Zeiten auch die meisten Qomer Gelehrten der
vel—yat-e faq¯h als Regierungsform kritisch gegenüber. Wer sie befürwortete,
war nicht einverstanden damit, dass der val¯-ye faq¯h durch eine ‘révolution
populaire’ und nicht durch eine Wahl der anderen Ayatollahs an die Macht

35 Zu Šar¯åatmad—r¯: MILANI, 2008: 367–376.

36 Zu Šar¯åatmad—r¯s Kritik: CHEHABI, 1991: 77; AKHAVI, 1980: 173ff; STEINBACH, 1979: 5–8.
Zu den einzelnen Fragen, in denen Šar¯åatmad —r¯ und ©omein¯ unterschiedlicher Meinung
waren: AKHAVI, 1983: 211–221.

37 ESFANDIARI, 2006.
38 MU¤N®YA, 1979. Zu Mu¥n¯yas Kritik: GÖBEL, 1984: 65–139, zu dem besagten Buch: 131–

135. Mu¥n̄ ya kritisiert vor allem, dass ©omein¯ die vel—yat des Imams auf den Rechtsgelehrten

überträgt. Geistliche dürften keine Herrschaft ausüben, auch wenn der Islam keinen

Säkularismus kenne. Und: AL-K–TIB, 1998. Dazu: BADRY, 2001: 204–206. Al-K—tib geht so

weit zu leugnen, dass der zwölfte Imam je gelebt habe. Zudem kritisiert er aber, dass der
Zuständigkeitsbereich des Rechtsgelehrten in der Geschichte immer mehr ausgeweitet worden

sei. Ausserdem sei die Beanspruchung der Stellvertreterschaft eine sehr neue und sehr

kontrovers diskutierte Entwicklung: BADRY, 2001: 205.
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gekommen war.39 Auch BorÌÜerd¯s Kritik ähnelnde Kritik kam damals nicht nur
von Šar¯ åatmad—r¯: Der Geistliche Re*— ZanÜ—n¯ erklärte, das in Iran geschaffene

Monopol der rechtlichen und theologischen Entscheidungsmacht stünde im
Gegensatz zum Islam. Die Titel ‘Führer’ und ‘oberster Führer’ seien nicht
islamisch, und es könne unter den Schiiten keine Institution geben, die der katholischen

Kirche mit ihrer Hierarchie und Struktur ähnlich sei. So argumentierte
auch der konservative Ayatollah £asan Qom¯ der erklärte, die wahre
Geistlichkeit wolle keine politische Macht. Ihre Aufgabe sei, das Volk zu beraten.40

Die Kritik von Geistlichen an der vel—yat-e faq¯h Irans kennt also grosse

inhaltliche Unterschiede: BorÌÜerd¯s Kritik setzt anderswo an als die von Gross-
Ayatollah £ose¯n åAl¯ Monta er¯ 1922–2009), der grundsätzlich für die vel—yate

faq¯h ist, aber die heute herrschende Umsetzung kritisiert.41 BorÌÜerd¯ steht

dagegen in der geistigen Tradition von Gross-Ayatollah £osein BorÌÜerd¯

1871–1961)42 und Šar¯åatmad—r¯ Zudem steht er in der geistigen Tradition von
Gross-Ayatollah Abo l-Q—sem ©o’¯ 1895–1992) und Mo¤ammad K— em
©or—s—n¯ 1839–1911), genannt –ªÌnd ©or—s—n¯.43

Die von Geistlichen geübte Kritik ist für das iranische Regime die
schwerwiegendste. Kleriker kritisieren das System von innen heraus, als Insider. Sie

können anhand des Korans, der Überlieferungen der Imame und der Aussagen
älterer Gelehrter nachweisen, dass die vel—yat-e faq¯h zwar nicht unableitbar aus

dem schiitischen Denken ist, jedoch der Tradition und dem Mainstream radikal
widerspricht – auch wenn das Establishment das Gegenteil behauptet.44 Der Kritik

von Geistlichen wird deshalb in der Bevölkerung oft mehr Gewicht
beigemessen. Während die Kritik von säkularen Intellektuellen vom Regime als
verwestlicht und konterrevolutionär bezeichnet und somit abgetan werden kann, ist
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dies bei Geistlichen schwieriger.

39 DIGARD / HOURCADE / RICHARD, 1996: 172.

40 CHEHABI, 1993: 20.

41 Dazu: AMIRPUR, 2010: 475–516.

42 Zu BorÌÜerd¯: AKHAVI, 1980: 24, 63, 66, 77ff, 91–95, 99; FISCHER, 1980: 89–90.; HAIRI,

2010; ALGAR, 1990.

43 Zu ihm: HAIRI, 1986: 61–62.

44 So zum Beispiel Ayatollah Mo¤ammad Taq¯ Meâb—¤ Yazd¯ der die vel—yat-e faq¯h als Kon¬

sensmeinung darstellt. Dazu: AMIRPUR, 2006: 218–240. Der erste, der für den heutigen

iranischen Diskurs das Gegenteil so nachgewiesen hat, dass es sich auch einem breiteren
Publikum erschloss, war Mo¤sen Kad¯var in seinem aufsehenerregenden Buch: Na2ar¯yeh—-
ye doulat dar feqh-e š¯åe [Staatstheorien des schiitischen Rechts]. KAD®VAR, 20015.
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Um ihre Kritik zu unterbinden, wurde schon zu Beginn der Revolution der

Sondergerichtshof für die Geistlichkeit d—dg—h-e v̄ že-ye rÌÊ—n¯yat) ins Leben
gerufen.45 Besonders im Machtkampf zwischen Reformern und Konservativen
spielte er seit dem Ende der neunziger Jahre eine wichtige Rolle, da mit dem

Amtsantritt Mo¤ammad ©—tam¯s im Jahre 1997 viele Kritiker an die Öffentlichkeit

traten, die sich gegen den in ihren Augen absolutistischen Führungsstil des

val¯-ye faq¯h åAl¯ ©—mene’¯ geb. 1939) aussprachen. Zu den prominentesten vor
dieses Gericht zitierten Geistlichen zählen neben BorÌÜerd¯ der ehemalige
Innenminster åAbdall—h NÌr¯ geb. 1949)46 sowie Mo¤sen Kad¯var geb. 1959)47

und £asan YÌsef¯ Eškevar¯ geb. 1950).48

Vor allem durch den Fall des letzteren war der Sondergerichtshof in die
Schlagzeilen geraten. Eškevar¯ war wegen seiner Äusserungen während einer
Konferenz, die im Jahre 2000 in Berlin stattgefunden hatte, zunächst zum Tode
verurteilt worden.49 Der offizielle Anklagepunkt lautete “Propaganda gegen die
Islamische Republik” und “Beleidigung der religiösen Werte”. Zudem wurden
ihm “Abfall vom Glauben” und “Krieg gegen Gott” vorgeworfen.

Der Fall Eškevar¯ war eine der wenigen Gelegenheiten, bei der das

Gremium in der Öffentlichkeit diskutiert wurde. Neben Monta er¯ der erklärte, keiner

der Ankläger habe den religiösen Rang inne, solche gefährlichen Anschuldigungen

auszusprechen, und dem amtierenden Präsidenten ©—tam¯ der von der

iranischen Zeitung Hambastegi mit den Worten zitiert wurde, der Machthaber
dürfe seine Kritiker nicht zu Apostaten stempeln,50 warnten sogar ranghohe
konservative Geistliche, dass niemand mehr sicher sei, wenn es erst einmal Teil der

45 Siehe zum Sondergerichtshof für die Geistlichkeit: SCHIRAZI, 1997: 153–154. Und zu Man¬

dat und Gründung sehr ausführlich: KÜNKLER, 2009.

46 NÌr¯ hatte die angeblich göttlichen Vollmachten des Revolutionsführers bestritten und des¬

sen gewichtigsten Kritiker, Monta er¯ verteidigt. In einem Buch berichtet NÌr¯ ausführlich
über sein Verfahren vor dem Gerichtshof. Auch hat er seine Verteidigungsrede vor dem

Gericht, dessen Legitimität er nicht anerkannte, veröffentlicht NËR® 2000).

47 Kad¯var hatte gefordert, die Amtszeit des Revolutionsführers zu begrenzen und sein Amt in
ein eher repräsentatives umzuwandeln. Auch Kad¯var hat ausführlich über seine Verhandlung

in einem Buch berichtet, das seine Frau niedergeschrieben hat: RËD® 1999. Zu ihm
ausserdem: MATSUNAGA, 2007: 317–330; ders., 2011: 358–381; VAHDAT, 2000: 135–154.

48 Zu Eškevar¯: MIR-HOSSEINI/TAPPER, 2006; AMIRPUR, 2009: 106–180.

49 Die Heinrich Böll Stiftung hat ein Buch herausgegeben, das den Verlauf der Konferenz, die
Vorträge und Diskussionen, sowie die Folgen dokumentiert. Zudem wurden die Reaktionen

in der iranischen Presse, von wichtigen iranischen Persönlichkeiten und die Prozessprotokolle

festgehalten. HEINRICH BÖLL STIFTUNG Hrsg.), 2001.

50 Hambastegi, 18.10.2000.
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politischen Kultur werde, jemanden als Ketzer anzuklagen. Selbst der zuständige

Richter ¤ol—m £osein Mo¤sen¯ Eže’¯ und Justizminister Ma¤mÌd H—šem¯

ŠahrÌd¯ seien nicht mit dem Anklagepunkt einverstanden, hiess es. Auch
©—mene’¯ distanzierte sich schliesslich öffentlich von diesem Anklagepunkt.
Daraufhin liess Mo¤sen¯ Eže’¯ ihn fallen und erklärte, der Vorwurf der
Apostasie widerspreche sowohl der Definition dieses Verbrechens im iranischen
Strafgesetzbuch als auch der Definition, die ©omein¯ in seinen Werken gegeben

habe.51

Abgesehen von solchen seltenen Ausnahmen waltet der Sondergerichtshof
intransparent und kaum hinterfragt. Er ist vollkommen unabhängig von den
anderen Organen der Judikative und keiner der drei staatlichen Gewalten, sondern

nur dem Revolutionsführer rechenschaftspflichtig. Er ist beauftragt, Untersuchungen

einzuleiten bei allgemeinen Vergehen der Geistlichen, bei allen
vermeintlich von der šar¯åa abweichenden Taten und Verhaltensweisen der Kleriker
und bei allen lokalen Gerichtsfällen, welche die allgemeine Sicherheit
beeinträchtigen und in denen eine der streitenden Parteien ein Geistlicher ist.52 Als
Vergehen gilt dem Gremium zudem, Meinungen zu verbreiten und Positionen zu
vertreten, die der Staatsführung Irans widersprechen. Er macht also den
Oppositionellen und Dissidenten unter den Geistlichen den Prozess, wenn sie von der
reinen Lehre abweichen und eine andere als die staatliche Islaminterpretation
formulieren.53 Zusätzlich hat der Sondergerichtshof die Vollmacht, alle
Angelegenheiten zu untersuchen, die ihm der Revolutionsführer übertragen hat. Damit
hat Revolutionsführer ©—mene’¯ einen Freibrief: Alle Kritiker können so auf
seine Order hin verfolgt werden. Zu den Aufgaben des Sondergerichtshofes zählt,
Bücher kritischer Autoren zu verbieten sowie die Schulen regimekritischer
Ayatollahs zu schliessen. Wilfried Buchta vergleicht seine Funktion mit der der
Inquisition im europäischen Mittelalter.54

Der Sondergerichtshof soll seit 1987 mehr als 600 Geistliche und
Theologiestudenten hingerichtet haben – meist Schüler von Monta er¯ Annähernd
2000 Geistliche sollen in diesem Zeitraum durch Urteile des Sondergerichtshofes

ihrer religiösen Titel und Gewänder beraubt, mit Berufsverbot belegt und

51 HAERI, 2000. Letztlich wurde Eškevar¯ zu sieben Jahren Haft verurteilt und am 6. Februar
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2005 vorzeitig aus der Haft entlassen IRNA, 2005).

52 BUCHTA, 2002: 69.

53 Der in Bamberg lehrende Islamwissenschaftler Reza Hajatpour beschreibt in seinem Buch

Der brennende Geschmack der Freiheit wie ihm, dem studierten Geistlichen, vom “
Sondergerichtshof für die Geistlichkeit” der Prozess gemacht wurde HAJATPOUR, 2005: 160ff).

54 BUCHTA, 2002: 69.
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über 4000 Geistliche mit Auspeitschung, Geld- und Haftstrafen bestraft worden
sein. In den Gefängnissen des Sondergerichtshofes sollen sich 3000 Häftlinge
befinden.55

Der einflussreichste Kritiker dieses Gremiums ist Monta er¯ Er hat sich
mit einer Schrift, die unter der Hand verbreitet wird, zu Wort gemeldet.56 Monta

er¯ behauptet, der Sondergerichtshof sei nicht von der Verfassung gedeckt:

Der Sondergerichtshof für die Geistlichkeit, der zu einem Faktor wurde, vielen Persönlichkeiten

unter den Geistlichen und den Quellen der Nachahmung ins Gesicht zu schlagen, und
der unter unbegründeten Vorwänden sich in alle Angelegenheiten einmischt und sich sogar

in unannehmbarer Art und Weise in die Angelegenheiten der Quellen der Nachahmung
einmischt, [...] hat keinerlei gesetzliche Grundlage, und seine Etablierung stand im Widerspruch

zur Verfassung.57

Der Sondergerichtshof widerspreche den Prinzipien des Republikanismus, da
seine Errichtung nicht vom Parlament gebilligt worden sei. Seine Urteile seien

daher nichtig und illegal. Zudem seien die meisten von ihnen aus politischen
Gründen erfolgt.

Zahlreiche gute und revolutionäre Geistliche und Gelehrte sind unter unbegründeten

Vorwänden und mit politischen Absichten verurteilt und ins Gefängnis geworfen worden und
werden es. Und dies hat sehr negative Spuren in der Seele der jungen Theologiestudenten

und in der Seele derjenigen, die ein Interesse für den Islam und die Revolution haben,

hinterlassen, und es hat Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit in ihnen provoziert und viele
dazu gebracht, ihr Studium in den ÊoÌzeh—-ye åelm¯ye [Theologische Hochschule]
aufzugeben.58

Neben den politisch aktiven Geistlichen um Monta er¯ schüchtert der
Sondergerichtshof vor allem die Quietisten ein. Ihre Kritik am System hat BorÌÜerd¯

publik gemacht, und durch die neuen Medien ist ihm eine breite Aufmerksamkeit

zuteil geworden. Auch internationalen Gremien ist BorÌÜerd¯ kein Un-

55 BUCHTA, 2002: 74. Künkler analysiert die Zahlen und kommt zu dem Schluss, sie seien

plausibel. KÜNKLER, 2009: 37.
56 Monta er¯s Abhandlung, die den Titel ÉokÌmat-e mardom¯ va q— nÌn-e as—s¯ [Volksherr¬

schaft und die Verfassung] trägt, ist in Iran nicht erschienen. Die Verfasserin hat sie von
Monta er¯ im April 2004 bekommen. Die Fertigstellung ist auf den 11. Februar 2000 datiert.

57 Ebd.: 45f.
58 Ebd.: 49.
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bekannter. Er hat Papst Benedikt XVI., Kofi Annan und Javier Solana
angeschrieben
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und um Hilfe gebeten.59

Weil wir im Westen so wenig von dieser Strömung hören, bieten uns einige
Youtube-Videos einen interessanten Einblick. 60 Sie wurden verschieden
zusammengestellt, zuweilen neu kommentiert und aus unterschiedlichen Perspektiven
aufgenommen, dokumentieren jedoch fast alle dasselbe Ereignis. Es handelt sich
um eine Zusammenkunft vor dem Haus BorÌÜerd¯s im Oktober 2006, die von
Polizeieinheiten gestört wird. In einem der Videos wird BorÌÜerd¯ gezeigt, als er

sagt: “In Iran gibt es zur Zeit zwei Islame, einen politischen Islam und einen
mohammedanischen Islam. […] Der Islam im Zeitalter der Verborgenheit ist ein
Islam, der unterdrückt wird, der unter Druck steht.”61 BorÌÜerd¯ klagt über einen
Vertreter des klerikalen Establishments, der versucht hat, ihn zum Schweigen zu

bringen:

So weit ist es mit ihnen gekommen, dass sie die Kinder und Kindeskinder des Propheten

umbringen wollen. Dieser Mullah, der in den Strassen keinen Respekt geniesst, ist gekommen,

um mich festzunehmen und zum Folterort zu bringen. Dieser Mullah hat gesagt,

Treueschwur oder Tod y— beyåat y— košte). Er ist gekommen und hat gesagt, hier ist dein
Todesurteil.62

Ein Video, das ein Jahr später aufgenommen wurde, zeigt eine grosse

Menschenmenge, die sich zum Jahrestag des “Angriffs auf BorÌÜerd¯” Êamle be
BorÌ erd¯ zusammengefunden hat. Unterlegt ist das Video mit einer anklagenden,

aus der Vergangenheit stammenden Rede BorÌÜerd¯s. Ausserdem zeigt es

Mitschnitte seiner Reden in verschiedenen Städten Irans aus dem Jahre 2006.
Wenn man den Bildern glauben kann, wird BorÌÜerd¯ egal wohin er kommt,
frenetisch gefeiert. Zu sehen ist ausserdem eine Strassenschlacht zwischen sei-

59 Siehe den Brief an Javier Solana unter <http://www.irancpi.net/pdf/kazemeiniBroujerdi¬
naderzahedi.pdf>, zuletzt abgefragt am 9.10.2008.

60 <http://www.youtube.com/watch?v=Iy9vMdEBIHw>;
<http://www.youtube.com/watch?v=_aKGLhCOjgo>;
<http://tw.youtube.com/watch?v=lmz3QsA-5o4>;

<http://tw.youtube.com/watch?v=lmz3QsA-5o4>;

<http://tw.youtube.com/watch?v=HqY9mIYsBHs&feature=related>;

<http://tw.youtube.com/watch?v=_aKGLhCOjgo&NR=1>;
<http://tw.youtube.com/watch?v=poFAM3v2jRY&feature=related>,

zuletzt abgefragt am 6.4.2012.

61 <http://tw.youtube.com/watch?v=lmz3QsA-5o4>, zuletzt abgefragt am 6.4.2012.

62 <http://tw.youtube.com/watch?v=_aKGLhCOjgo&NR=1>, zuletzt abgefragt am 6.4.2012.
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nen Anhängern und der Polizei.63 Auf einem weiteren Video hört man ihn sagen:

“Wir sind gegen den politischen Islam. Wir wollen nicht, dass im Namen der

mohammedanischen Religion das iranische Volk vernichtet wird. [...] Gott ist
kein Unterdrücker.”64

An die Öffentlichkeit tritt BorÌÜerd¯ erstmals im Jahre 1994: In der Tradition

des Achten Imams der Schia, Imam Re*— kleidet er sich in ein weisses

Leichentuch, ergreift ein Schwert zum Zeichen des Kampfes gegen die
Ungerechtigkeit und führt so die Gebete zum Ende des Ramadans an. Nicht nur die
Sorge um die Menschen, die diese Ungerechtigkeit trifft, treibt ihn an, sondern

die Sorge um Gott, der ihr grösstes Opfer sei, erklärt er. Die Ungerechtigkeit, die
im Namen Gottes von den herrschenden Klerikern verübt worden sei, habe dazu

geführt, dass die Menschen sich in Scharen von ihm abwenden, sagt er Jahre

später im Oktober 2006 in seiner Ansprache. Die Menschen verlören den
Respekt vor der Religion – aufgrund des Unrechts, das im Namen der Religion
geschieht.65

Zwischen 1994 und 2001 wird BorÌÜerd¯ mehrfach vor den Sondergerichtshof

zitiert. Er wird ohne Gerichtsurteil gefangengehalten und gefoltert. Jedes

Mal, wenn er entlassen wird, setzt er das Predigen von zu Hause aus fort. Als
seine Anhängerschaft wächst, beginnt er, in der Moschee seines Vaters zu
sprechen, der Mas ed-e nÌr. Sein Vater, Ayatollah Mo¤ammad åAl¯ K— emein¯

BorÌÜerd¯ war sowohl im vor- als auch im nach-revolutionären Iran eine
bekannte Persönlichkeit, welche die Theokratie ablehnte. Als der Vater im Jahre

2002 unter mysteriösen Umständen stirbt, begraben ihn seine Anhänger heimlich
in seiner Moschee, die daraufhin zu einem Wallfahrtsort für die Gläubigen wird.
Das Regime jedoch enteignet die Moschee, das Grab BorÌÜerd¯s wird geschändet.

Als BorÌÜerd¯ junior immer noch nicht aufhört, dort zu predigen und seine

Kritik zu äussern, greifen die Behörden zu weiteren Massnahmen: BorÌÜerd¯

wird darauf hingewiesen, dass er gemäss einer Order von ©—mene’¯ die Grabstätte

seines Vaters an einen Ort ausserhalb Teherans verlegen soll. Bei
Zuwiderhandlung werde die Mas ed-e nÌr niedergerissen und an ihrer Stelle ein
Einkaufszentrum errichtet.

63 <http://tw.youtube.com/watch?v=wVhJizGGsKU&feature=related>, zuletzt abgefragt am

6.4.2012.

64 <http://tw.youtube.com/watch?v=n35xqbysP0E&feature=related>, zuletzt abgefragt am

6.4.2012.

65 <http://tw.youtube.com/watch?v=LxftOEhdcyk&feature=related>, zuletzt abgefragt am

6.4.2012.
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BorÌÜerd¯ sieht also die Religion unterdrückt und äussert sich deshalb

politisch. Gleichzeitig betont er, dass er eigentlich unpolitisch ist. Dies ist für
den Islam, den er lebt, charakteristisch: Sein Islamverständnis gebietet ihm, mit
der Politik nichts zu tun haben zu wollen, aber in sie eingreifen zu müssen, wenn
Gott, der Imam oder das Volk zu Schaden kommen. Alle drei kommen zu

Schaden, wenn Tyrannei herrscht, denn die Tyrannei ist eine Usurpation der
Rechte Gottes und des Zwölften Imams. Ihr entgegen zu treten, ist seine Pflicht
als Geistlicher und als Schiit. Vor allem ist ihm am Ansehen des Islams gelegen

und daran – auch das ist ein Topos im heutigen Diskurs, auf den wir immer
wieder treffen –, den Menschen ein Antlitz des Islams zu präsentieren, das milder

und barmherziger ist als das, welches heute viele in Iran mit dem Islam
assoziieren. Dabei sieht BorÌÜerd¯ auf den ersten Blick selbst aus, wie man sich im
Westen einen Hassprediger vorstellt: bärtig, grimmig. Doch er besticht durch das

Bild des gottesfürchtigen Mannes, das er abgibt, wenn er seine Zuhörer fast
flehentlich daran erinnert: “Der Islam will nicht unterdrücken, der Prophet will
nicht unterdrücken, der Islam ist nicht angetreten, das Hab und Gut der
Menschen zu fressen. Ich will keinen politischen Islam.” 66 Sein Ausbruch entspringt
also dem Bedürfnis, den Islam von der Beschmutzung rein zu halten, zu der die
Politisierung des Islams in seinen Augen führt. Deshalb entschuldigt sich
BorÌÜerd¯ immer wieder beim Volk für die Verbrechen, die im Namen des

Islams begangen werden. Diese Geistlichen hätten den Islam absichtlich
missinterpretiert,
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um die Menschen zu betrügen.

Zuletzt wurde BorÌÜerd¯ vom Sondergerichtshof für die Geistlichkeit im
Juni 2007 angeklagt. Und zwar

1) wegen des Kampfes und anderer Massnahmen gegen die nationale Sicherheit;

2) wegen der Abhaltung von Vorträgen und der Aufwiegelung der Bevölkerung gegen die
politische Ordnung;

3) wegen der Bezeichnung der vel—yat-e faq¯h als illegitim;
4) wegen der Bezeichnung des Klerus als Vertreter des Geheimdienstministeriums;

5) wegen der Bezeichnung des Begründers der Islamischen Revolution und des

Revolutionsführers als einen religiösen Ketzer und Lügner;
6) wegen des Kontakts zu bekannten konterrevolutionären Personen und wegen
geheimdienstlicher Tätigkeit und Informierung dieses Personenkreises über die inneren Zustände

des Landes;

7) wegen der Bezeichnung von hochrangigen Staatsbeamten als unverantwortliche Personen,

die sich nicht um die Rechte und Forderungen des Volkes kümmern, und wegen der

66 <http://tw.youtube.com/watch?v=LxftOEhdcyk&feature=related>, zuletzt abgefragt am

6.4.2012.
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Benützung des Begriffes ‘religiöser Diktatur’ statt ‘islamische Republik’ in Interviews mit
ausländischen Radio- und Fernsehsendungen;

8) wegen der Gründung einer neuen Religion, die sich ‘traditionelle Religion’ nennt;

9) wegen des Missbrauchs der klerikalen Kleidung.67

BorÌÜerd¯ wurde in diesem Verfahren erst zum Tode verurteilt, schliesslich
wurde seine Strafe auf elf Jahre Gefängnis herabgesetzt. Vor Gericht erwiderte
er auf den Vorwurf, eine neue Religion erfunden zu haben:

Ich war in den Jahren zwischen 1995 und 2000 wegen unabhängiger religiöser Aktivitäten
verhaftet worden, obwohl meine Aktivitäten von der Bevölkerung gut aufgenommen worden

sind. Ich bin nicht wegen politischer Fragen oder Sicherheitsfragen verhaftet worden.

Mein Konflikt mit der Regierung ist eine Glaubensfrage. Dieser bescheidene Mensch hat

keineswegs die Religion erneuert. Im Gegenteil bin ich Anhänger meiner Vorfahren und von

Geistlichen, wie Gross-Ayatollah BorÌÜerd¯ Ayatollah Šar¯åatmad—r¯ und Ayatollah ©o’¯
Alle waren gegen eine Vermischung von Staat und Religion. Für sie war das Konzept der

vel—yat-e faq¯h Vielgötterei.68

BorÌÜerd¯ betont, dass er lediglich das Islamverständnis vertrete, das schon die

genannten Gelehrten vertraten. Eine neue Religion wolle er nicht gründen. Den
Genannten galt in der Tat das Religionsverständnis ©omein¯s als revolutionäre
Neuerung. Deshalb brachte £osein BorÌÜerd¯ den in der Hierarchie unter ihm
stehenden ©omein¯ in den fünfziger Jahren dazu, sich politisch nicht zu äussern.

Aus demselben Grund kam es zwischen ihm und ©o’¯ während ©omeinis Exil in
den sechziger und siebziger Jahren zu Spannungen. Und es kam deshalb
zwischen ihm und Šar¯åatmad—r¯ nach der Revolution zum offenen Konflikt.

BorÌÜerd¯ knüpft also mit seiner Haltung an mehrere Traditionslinien an.

Die erste bildet ©o’¯: Zeit seines Lebens blieb der in Nadschaf residierende
Iraner der Antipode ©omein¯s. ©o’¯ verkörperte über Jahrzehnte hinweg die
Gegenposition zu ©omein¯ Dabei spielte er eine entscheidende Rolle bei der
Genese der ©omein¯’schen vel—yat-e faq¯h, denn die Vorlesungsreihe, in der

©omein¯ zum ersten Mal die Führungsbefugnis des Rechtsgelehrten begründet,
geht auf einen Disput zwischen ©o’¯ und ©omein¯ zurück: ©o’¯ soll Ende der
sechziger Jahre auf die Frage eines Studenten nach der politischen Führungsbefugnis

der Rechtsgelehrten erwidert haben, eine solche gebe es nicht; wer eine
andere Meinung vertrete, würde irren.69 ©omein¯ reagierte auf diese Äusserung

67 Amir Kabir Nachrichtenagentur, 10.6.2007.

68 Ebd.
69 NASR, 2006: 125.
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©o’¯s, indem er im Winter 1970/71 in Nadschaf die später berühmt gewordene
Vorlesungsreihe hielt, die dann 1979 Grundlage des iranischen Herrschaftssystems

AS/EA LXVI•3•2012, S. 521–564

wurde.70

©omein¯ war mit der Kritik seiner Kollegen an seinem politischen Engagement

konfrontiert, seit er sich in Nadschaf aufhielt. Er selber hatte sich ablehnend

gegenüber Geistlichen geäussert, die in einer stillen Ecke sitzend Fragen
der Menstruation und der rituellen Reinheit analysierten, anstatt sich in der Mitte
der Gesellschaft mit Politik zu beschäftigen.71 Diese Aussage soll sich vor allem
auf ©o’¯ bezogen haben, der allerdings seinen weitreichenden Einfluss, für den

die al-Khoei-Foundation heute noch steht, gerade seinem Engagement im karitativen

Bereich verdankt und dem somit kaum mangelnder gesellschaftlicher Einsatz

nachgesagt werden kann.72 Ausserdem war ©o’¯ als Schüler N—’¯n¯s stark
von dessen politischer Haltung geprägt.73 Dafür sprechen eine Reihe von
Rechtsgutachten ©o’¯s, die politischen Inhalts waren – beispielsweise zur Palästinafrage,

zum algerischen Widerstand gegen den französischen Kolonialismus oder
zum Kommunismus.74

Allerdings lehnte ©o’¯ die vel—yat-e faq¯h, wie ©omein¯ sie verstand, ab.

©o’¯ äussert sich nur kurz und knapp zur vel—yat-e faq¯h.75 Ihm gilt bereits die
Basis der Argumentation als vollkommen abwegig, daher bedarf es aus seiner
Perspektive wohl keiner ausführlichen Beschäftigung mit den einzelnen
Argumentationsschritten ©omein¯s. Alle Überlieferungen, die angeführt würden, seien

entweder fehlerhaft in der Überliefererkette isn—d) oder in der Begründung
dal¯l), befindet ©o’¯.76 Die Überlieferungen, die ©omein¯ zitiere, seien nicht

verifizierbar. Zudem meint er, es liege ein Fehler in der Begründung vor, d.h. die
Argumentation an sich sei nicht stimmig. Die einzige Führungsbefugnis, die sich

70 ROSE, 1983: 177.

71 Ebd. Siehe zu den politischen Bedingungen, mit denen die Geistlichen in jener Zeit konfron¬

tiert waren und die gemeint sind: ALLAWI, 2007: 27–31. ©omein¯ hielt sich allerdings selber

auch aus der irakischen Politik heraus. Dazu: MOIN, 1999: 145.

72 Siehe zu seiner Wohltätigkeitsorganisation: RAHE, 1996: 119ff.
73 AL-KHO’I, 2002: 224.
74 Ebd.
75 ©O’® 1989: 419–424. Diese wenigen Seiten, in denen sich ©o’¯ innerhalb seiner Schriften –

es gibt kein eigens zu diesem Thema verfasstes Werk – zur vel—yat-e faq¯h äussert, wurden
zudem in der in Iran erscheinenden Zeitschrift R—h-e nou des iranischen Regimekritikers
Akbar GanÜ¯ geb. 1960) abgedruckt, als diese im Jahre 1998 eine Artikelserie mit Stimmen

pro und contra vel—yat-e faq¯h veröffentlichte. ©o’¯ war also mit seiner Argumentation auch

im iranischen Diskurs präsent.

76 ©O’® 1998: 16.
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für die Rechtsgelehrten begründen und nachweisen liesse, gelte für den Bereich
der Rechtsfindung und -sprechung und für das Aufstellen von Rechtsgutachten.77

Auch sei die Auffassung ©omein¯s, dass den Rechtsgelehrten eine Vormundschaft

über alle Menschen zukomme, unrichtig. Sie gelte nur für die Waisen und
Witwen und liesse sich nicht auf die politische Sphäre übertragen. ©o’¯ sagt: “Es

findet sich kein Grund für die Annahme einer generellen Führungsbefugnis des

Rechtsgelehrten.”78

Weitere Auskunft gibt ©o’¯s Homepage: Hier finden sich zwei Antworten
auf Nachfragen. In der ersten heisst es, unter den Gelehrten gebe es keine
einhellige Meinung.79 Auf die zweite Frage erwidert ©o’¯:

Was die Führungsbefugnis vel—yat) in Bezug auf Êisba-Angelegenheiten wie die Aufsicht
über das Vermögen des Abwesenden und der Waisen betrifft, so steht diese Aufgabe dem

alle Voraussetzungen erfüllenden Rechtsgelehrten zu, wenn kein Vormund oder dergleichen

da ist, der diese Aufgabe übernimmt. Das gleiche gilt für die Angelegenheiten der
Stiftungen, für die kein Bevollmächtigter vom Stifter oder vom Gericht eingesetzt worden ist.

Was aber darüber hinausgeht, so steht ihm nach allgemeiner Auffassung diese Aufgabe

nicht zu.80

©o’¯ glaubte also nicht an die generelle Führungsbefugnis, sondern nur an die
Führungsbefugnis in besonderen Fällen, d.h. in den Fällen, in denen Menschen
nicht für sich selber sorgen können und eines Oheims bedürfen. 81 Mit diesen

Personen sind im Allgemeinen in der schiitischen Jurisprudenz die Waisen
gemeint. Der Rechtsgelehrte ist “Vormund dem, der keinen Vormund hat” wal¯
man l— wal¯ lah). Die Führungsbefugnis des Rechtsgelehrten in diesen Fällen gilt
weitgehend als Konsens unter den schiitischen Rechtsgelehrten.

Das ist eine Traditionslinie, an die BorÌÜerd¯ anknüpft. Die andere
Traditionslinie ist Šar¯åatmad—r¯ der seine Kritik an der vel—yat-e faq¯h als einer der
ersten und wichtigsten Geistlichen nach der Revolution von 1978/79 in Iran
selbst äusserte. Dafür wurde er in einem bis dato unüblichen Akt seines Ranges

77 Ebd.: 17.

78 ©O’® 1998: 17.
79 <www.alkhoei.org.uk/fatawa/1taghleed.htm>, Frage Nr. 41. Beim letzten Versuch die

Homepage abzufragen, stand die Domain zum Verkauf, die Antwort liegt jedoch auch in

Papierform vor.
80 Ebd.
81 Ebd.
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als mar aå enthoben.82 Die Kritik Šar¯åatmad—r¯s betraf die neue iranische
Verfassung.83 Niemand, auch kein Rechtsgelehrter dürfe dem Volk die Souveränität

streitig machen; diese sei ihm von Gott gegeben worden. Die Machtfülle des

Rechtsgelehrten, welche die Verfassung festlege, beschnitt nach Meinung von
Šar¯åatmad—r¯ eindeutig die Souveränität des Volkes.84 Zudem hielt Šar¯åatmad

—r ¯ die vel—yat-e faq¯h nicht für zwingend schiitisch: Im schiitischen Islam gebe

es keine Vorschrift, die den Klerus zur Intervention in die Staatsangelegenheiten

verpflichte, es sei denn, das Parlament stelle eine islamfeindliche Gesetzgebung

auf.85 Während ©omein¯ allein den Islam als Quelle der Gesetzgebung akzeptierte,

trat Šar¯å atmad—r¯ für eine Ordnung ein, in der die Prinzipien des Islams

respektiert würden. Eine islamische Regierung hielt Šar¯åatmad—r¯ bis zur
Wiederkehr des Zwölften Imams für eine Utopie. Hingegen könne eine islamische
Republik Wirklichkeit werden. Diese unterscheide sich formal nur in der
Hinsicht von westlichen Republiken, dass Muslime in ihr lebten. Allerdings hat
Šar¯åatmad—r¯s Republik eine islamische Ausrichtung ehatg¯r¯ Für Šar¯åatmad

—r ¯ besagt islamische Republik: keine Diktatur, kein Despotismus, Volkssouveränität:

“Ein islamisches Regime ist ein demokratisches Regime, das auf dem

Willen des Volkes fusst.”86 Šar¯åatmad—r¯s Meinung nach, war das Hauptziel der
Oppositionsbewegung gegen den Schah, die diktatorische Herrschaft zu beenden

und eine Demokratie zu etablieren – basierend auf dem Willen des Volkes, aber

im Lichte des Islams. Für Šar¯åatmad—r¯ bedeutete Gerechtigkeit vor allem die
Implementierung einer Demokratie. Deshalb sagte er: “Die Regierung Gottes ist

die Regierung des Volkes durch das Volk.”87

Der dritte Traditionsstrang, an den BorÌÜerd¯ anknüpft, ist der seines

Namensvetters. Als seinerzeit unangefochtene Quelle der Nachahmung verbot
Gross-Ayatollah £osein BorÌÜerd¯ den Geistlichen Qoms, sich in die Politik
einzumischen.88 Wer sich nicht daran hielt, musste Qom verlassen.89 Es ist der

Grund den er für das Politikverbot nannte, der £osein BorÌÜerd¯s Denken heute

82 Zu den Beschuldigungen und dem Verfahren gegen Šar¯åatmad—r¯ siehe: ABRAHAMIAN,

1999: 157–158. Dazu auch das Interview des persischsprachigen Dienstes der BBC mit
Šar¯åatmad —r¯s Sohn £asan vom 20.12.2009.

83 Zu anderen Kritikern unter den Geistlichen: AKHAVI, 1983: 208f.
84 Vgl. MENASHRI, 1980: 124f.

85 AKHAVI, 1980: 174.
86 Keih—n, 24.1.1979.

87 Keih—n, 19.5.1979.

88 CHEHABI, 1993: 19.

89 BORGHEI, 1992: 60.
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wieder so aktuell macht: Als BorÌÜerd¯ gefragt wurde, warum er die fed—’¯y—n-e
esl—m [Opferbereiten für den Islam] unter Navv—b áafav¯ 1924–1955) nicht
unterstütze, die einen islamischen Staat gründen und die Monarchie abschaffen
wollten,90 war BorÌÜerd¯s Antwort, dass der Schah das Volk mit Waffen wie
Kanonen und Gewehren bekämpfe. Gegen diese Waffen könne das Volk sich
wehren. Aber wenn Geistliche an der Stelle des Schahs sässen, seien ihre
Waffen gegen das Volk der Glaube und die Glaubensüberzeugungen des Volkes.
Dann habe das Volk keine Chance.91

Deshalb stellt sich BorÌÜerd¯ in die Tradition dieser drei schiitischen
Autoritäten. Er teilt ihr Religionsverständnis. Sein Religionsverständnis ist also
keineswegs neu, sondern im Gegenteil sehr alt. Dass er die in Iran herrschende

Islaminterpretation kritisiert, macht ihn dabei nicht zu einem Bilderstürmer.
Über den Koran hinaus gehende Frauenrechte und Rechte von religiösen
Minderheiten haben in seinem Islambild ebenso wenig Platz wie die Rechte von
Homosexuellen oder Atheisten. Allerdings muss islamisches Recht gemäss

BorÌÜerd¯s Islamverständnis nicht angewendet werden, da es in der Zeit der
grossen Verborgenheit ruht. Das macht seinen Islam doch wieder
fortschrittskompatibel. Eine säkulare Herrschaft ist für ihn zumindest akzeptabel.

Der Grund hierfür ist, dass die Unfehlbarkeit des Herrschenden in der Schia
hauptsächliche Bedingung für die vollkommene Legitimität der Regierung
mašrÌå¯yat) ist. Die Legitimität der politischen Macht hängt für die Schiiten

davon ab, ob der Herrscher unfehlbar und von Gott ernannt worden ist. Aber das

ist nicht alles: In seinem Ansatz folgt BorÌÜerd¯ –ªÌnd ©or—s—n¯ ©or—s—n¯ hatte
zu Beginn des 20. Jh in einer Antwort auf Fa*loll—h NÌr¯ und dessen Hervorhebung

der vel—yat der Rechtsgelehrten geschrieben:

Es ist verwunderlich, dass die Muslime – insbesondere die Gelehrten Irans – eine Notwendigkeit

der imamitischen Rechtsschule vergessen haben. Die Notwendigkeit nämlich, dass

die Verwaltung der allgemeinen Angelegenheiten der Menschen, die Erledigung der

Angelegenheiten aller Muslime und die Entscheidung über die wichtigen Dinge in der Hand einer

von Gott eingesetzten und beauftragten unfehlbaren Person liegt wie beispielsweise den
Propheten oder den aul¯y—’ – beispielsweise dem Fürst der Gläubigen und dem Zwölften Imam
nach seiner Rückkehr. Und wenn der Herrscher kein Unfehlbarer ist, ist seine Herrschaft

religiös nicht legitimiert – wie dies in der Zeit der Verborgenheit der Fall ist.92

90 Siehe zu der Organisation: BEHDAD, 1997: 40–65; Zu Programm und Geschichte auch:
KAZEMI, 1999. Zu áafav¯s Denken: RAHNEMA/NOMANI, 1996: 79–82.

91 ëAB–ëAB–’® 2009: 27.

92 ©OR–S–N® 2006: 216.
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–ªÌnd ©or—s—n¯ war ab 1906 vom Irak aus einer der grössten Unterstützer der
konstitutionellen Bewegung Irans. Für ihn kann eine weltliche Herrschaft durchaus

akzeptabel sein, denn die Regierungen in der grossen Verborgenheit sind
zwar alle illegitim n—mašru å aber zudem sind sie entweder gerecht oder ungerecht.

Die konstitutionelle Regierung, die ©or—s—n¯ anstrebte, wäre
dementsprechend zwar nicht legitim, aber immerhin gerecht und somit durchaus akzeptabel.

Für ©or—s—n¯ besteht zwar immer noch ein direkter Zusammenhang
zwischen der legitimen Herrschaft und den Unfehlbaren, aber kein direkter
Zusammenhang mehr zwischen ihnen und einer gerechten Herrschaft. Dieser

Zusammenhang bzw. dieses Zusammengehen ist nicht länger unbedingt zwingend:

gerecht kann eine Herrschaft, seiner Auffassung nach, durchaus auch in
der Zeit der grossen Verborgenheit sein. Gerechte Herrschaft kann grundsätzlich
entweder von einem Unfehlbaren oder von einem Fehlbaren ausgeübt werden.
Allerdings darf dieser Fehlbare kein Rechtsgelehrter sein, denn in der grossen

Verborgenheit wird die von Gott auf die Imame übertragene Autorität nicht den

Rechtsgelehrten anvertraut, sondern den Menschen, die durch göttlichen Befehl
ihr Schicksal selbst bestimmen und politische Autorität praktizieren sollen. In
der Zeit der grossen Verborgenheit “anerkannte er die republikanischen Rechte
des Volkes.”93 BorÌÜerd¯s Gegner haben also recht, wenn sie sagen, er propagiere

einen traditionellen Islam. Bloss neu ist dieser nicht.

AS/EA LXVI•3•2012, S. 521–564

3. Die Situation im Irak

Neu ist dagegen, dass die höchste schiitische Autorität, der im Irak lebende
Gross-Ayatollah åAl¯ S¯st—n¯ ein Islamverständnis vertritt, das zu dem
revolutionären ©omein¯s viele Gemeinsamkeiten aufweist. Mehdi Khalaji stellt richtig
fest, dass sich die Gelehrten Nadschafs und der iranischen Denkschule weniger
in ihren theologischen und rechtlichen Prinzipien unterschieden, als vielmehr
hinsichtlich ihrer historischen Stellung und der Umstände in denen sich die
Rechtsgelehrten befanden.94 Eines der wichtigsten Charakteristika der Schule
von Nadschaf war, dass sie sich immer in grosser Distanz zu den Zentren der

93 KAD ®VAR, 2006: 21. In seiner englischen Zusammenfassung des Buches behauptet Kad¯var,

©or—s—n¯ gelte als der “pioneering founder of democracy in Shiåite thought”.
<http://en.kadivar.com/khorasanis-political-philosophy/>, abgefragt am 1.6.2012.

94 KHALAJI, 2006: 15.
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weltlichen Macht befand.95 In einem sunnitisch dominierten Irak stand die Frage,
ob der schiitische Klerus herrschen sollte, nie zur Debatte. Deshalb beobachten

wir heute das interessante Phänomen, dass S¯st—n¯ in dem Moment, als die

Macht nicht mehr unerreichbar scheint, durchaus eine politische Führungsbefugnis

für sich als Geistlichen beansprucht.

Der 1930 geborene åAl¯ S̄ st—n¯ lebt zwar schon lange im Irak, ist aber

Iraner. 96 Dies nutzte sein Gegenspieler MuqtaŒ— aâ-áadr geb. 1974), um die
Loyalität des Geistlichen öffentlich anzuzweifeln und ihn zu diskreditieren.
Erfolg hatte aâ-áadr damit nicht. Als Nachkomme von Imam £usain geniesst

S¯st—n¯ grosses Ansehen. S̄ st—n¯ nimmt 1941 ein Studium der islamischen
Wissenschaften auf und übersiedelt 1949 nach Qom, wo er den Unterricht von

£osein BorÌÜerd¯ besucht. Sein Mitstudent dort ist £osein åAl¯ Monta er¯ 1952
geht S¯st—n¯ nach Nadschaf. Er lernt bei Abo l-Q—sem ©o’¯ £usain al-£ill¯ und
Mu¤sin al-£ak¯m. Nachdem S¯st—n¯ im Jahre 1960 von ©o’¯ und al-£ill¯ die
schriftliche Erlaubnis zum i tih—d erhalten hat, kehrt er in der Absicht, sich dort
niederzulassen, in seine Heimatstadt Maschhad zurück. Aber schon ein Jahr später

kommt S¯st—n¯ wieder nach Nadschaf und beginnt, islamisches Recht zu
unterrichten. Die Jurisprudenz wird zu seinem Spezialgebiet, und zu seinem
wirkungsmächtigsten Buch wird Al-fiqh li-l-mu¥tarib¯n, sein rechtswissenschaftlicher

Leitfaden für Muslime im Westen.

Weil er sich aus der Politik heraus hält, schafft S¯st—n¯ es lange, nicht die
Aufmerksamkeit der herrschenden Baåî-Partei auf sich zu ziehen, die kritische
Geistliche mit Härte verfolgt, um die schiitische Bevölkerungsmehrheit unter
Kontrolle zu halten.97 Doch trotz seiner Nicht-Einmischung wird S¯st—n¯ von der
Baåî-Partei schikaniert. Nach dem schiitischen Aufstand des Jahres 1991 gegen

áadd—m £usain, der auf den Golfkrieg folgt, und den S¯st—n¯ unterstützt hatte,

wird er inhaftiert und lebt danach Jahre in Nadschaf unter Hausarrest. Er ist
zudem in den neunziger Jahren mehrfach das Ziel von Attentatsversuchen.98

Im Dezember 1988 bestimmt ©o’¯ die damals unangefochten höchste

schiitische Autorität Iraks, seinen Schüler S¯st —n¯ zu seinem Nachfolger bei der

Leitung des Gemeinschaftsgebetes in der Nadschafer ©aŒra Moschee – ein
erstes Zeichen, dass ©o’¯ ihn zu seinem Nachfolger als höchste Autorität aufbauen

95 Zu den Unterschieden zwischen der irakischen und der iranischen Schia: NAKASH, 2002:
315–322.

96 Die biographischen Angaben wurden der Homepage S¯st—n¯s entnommen:

<www.sistani.org>, zuletzt abgefragt am 7.4.2012.

97 Dazu NASR, 2006: 85, 110, 187.

98 RAHIMI, 2007: 5.
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möchte. 1992 stirbt ©o’¯ – nicht ohne S¯st—n¯ als seinen Nachfolger genannt zu
haben. So zu verfahren ist zwar eher unüblich, aber möglich.99 Dass S¯st—n¯ das

Totengebet für ©o’¯ leitet, zementiert seinen Anspruch auf dessen Nachfolge.
Auf den Tod ©o’¯s folgen die Tode weiterer hochrangiger Kleriker in Nadschaf,
was S¯st—n¯ als unumstrittene Quelle der Nachahmung in den Vordergrund
rücken lässt. Sein bedeutendster Herausforderer in dieser Position ist Mu¤
ammad á—diq aâ-áadr 1943–1999), der angesehene Vater MuqtaŒ— aâ-áadrs. 100

Doch durch seine Rolle als Erbe des Vermächtnisses von ©o’¯ ist S¯st—n¯ diesem

überlegen. Als áadd—m £usain Mu¤ammad á—diq aâ-áadr 1999 hinrichten lässt,

ist S̄ st—n¯s Vormachtstellung von nun an unangefochten – zumindest in theolo-gisch-

juristischer Hinsicht. In der Rolle als politischer Führer wird S¯st—n¯ in den

kommenden Jahren von aâ -áadrs Sohn MuqtaŒ— herausgefordert.

Heute ist åAl¯ S¯st—n¯ einer der mächtigsten Männer des Iraks und der weltweit

angesehenste schiitische Rechtsgelehrte. Er tritt allerdings selten in der
Öffentlichkeit auf, agiert im Hintergrund. S¯st—n¯ residiert in Nadschaf, unweit des

Grabes von Imam åAl¯ Er tritt nie vor grossem Publikum auf, gibt keine
Interviews und hält keine öffentlichen Reden. Der einfache Gläubige, der Rat braucht,
hat entweder das seltene Glück, an einer Audienz teilnehmen zu können, oder er

klickt die Internet-Seite S¯st—n¯s <www.sistani.org> an, wo unter den Frequently
Asked Questions vielleicht auch seine Frage schon beantwortet wurde, oder aber

er wendet sich per E-Mail an das Büro des Ayatollahs.101 S¯st—n¯s Ansichten
werden auch über zahlreiche weitere Internet-Seiten verbreitet. Mit der Gründung

des Ahlulbayt Global Information Center, das ihm untersteht, sei er zum

“electronic grand ayatollah par excellence”102 geworden. Das Ahlulbayt Global
Information Center, das sich in Qom befindet und sich der Verbreitung der Schia
in der Welt verschrieben hat, unterhält die Internet-Seiten <al-shia.org>,
<sistani.org>, <holynajaf.net> und <balaghah.net>.

S¯st—n¯ über den es heisst, er würde asketisch leben, herrscht über ein
Milliardendollar-Imperium, das aus Wohlfahrts- und religiösen Stiftungen in
aller Welt zwischen Pakistan und Grossbritannien besteht. Er präsidiert über ein
feingesponnenes Netzwerk aus über 2000 Repräsentanten überall dort, wo es

99 Siehe: LOUÉR, 2009: 79.

100 Zu dessen sozialpolitischem Engagement siehe: ABDUL-JABAR, 2003: 272f. Und zu dessen
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101 Dazu auch: LOUÉR, 2009: 269.

102 ESCOBAR, 2005.
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Schiiten gibt.103 Diese Repräsentanten halten ihn über alles, was in der schiitischen

Welt geschieht, auf dem Laufenden. Seine beiden Schwiegersöhne und
sein Sohn spielen eine so bedeutende Rolle in diesem Netzwerk, dass Linda
Walbridge für sie die Bezeichnung der Ohren und Augen S¯st—n¯s vorgeschlagen

hat.104

Eine Reihe von Mutmassungen über S¯st—n¯s Weltsicht ist im Umlauf, seit
er von der Weltpolitik und der Weltpresse entdeckt wurde. So behauptet

beispielsweise das Wall Street Journal, S¯st—n¯ werde zu einer führenden Figur in
der anti-politischen Bewegung innerhalb des Schiismus werden – “an open
rejection of the Iranian model of a politicised clergy, inspired by the realisation
that it would be impossible to create the perfect society in the absence of the

Hidden Imam”.105 Der Guardian meint, das neue Regime im Irak werde durch
den traditionellen schiitischen Säkularismus charakterisiert, der sich in der
Geschichte herausgebildet habe, denn: “Shias had privatised faith, convinced
that it was impossible to integrate the religious imperative with the grim world
of politics that seemed murderously opposed to it.”106 In der Tradition von ©o’¯
dessen Erbe er weiterführe, sei S¯st—n¯ unpolitisch und ein Säkularist und würde

die vel—yat-e faq¯h ablehnen, heisst es in der New York Times.107 Und Brian
Farmer, Professor für Politikwissenschaft und Autor eines oft zitierten Buches über
den radikalen Islam, schreibt, S¯st—n¯ werde als Quietist angesehen, “a Shiite
tradition that discourages political activism among senior clerics.”108

Doch der Schia ist keine unpolitische Tradition immanent oder wesenseigen.

Wann immer es den Geistlichen in der Geschichte notwendig und geboten
erschien, haben sie sich in die Politik eingemischt. Das beste Beispiel dafür sind
der Tabakboykott des Jahres 1891/92, oft als der erste Massenprotest der

schiitischen Geschichte interpretiert,109 oder die konstitutionelle Bewegung der
Jahre 1906 bis 1911.110 Ähnliches galt auch für die – wenn auch zweifelhafte –

103 Zu den weitläufigen Aktivitäten seines Schwiegersohnes Ûav—d Šahrest—n¯ in Qom, der in
grossem Masse für den Erfolg des “Systems S¯st—n¯” verantwortlich ist, siehe: KHALAJI,

2006: 8ff.
104 WALBRIDGE, 2001: 233.
105 TAHERI, 2003.
106 ARMSTRONG, 2003.

107 SCHMITT, 2005.
108 FARMER, 2006: 180.

109 Dazu: MOADDEL, 1992: 447–468.

110 Dazu: HAIRI, 1976/77: 128. Zu den åulama’ des Irak und ihre Rolle in der Konstitutionellen
Revolution ausführlich: HAIRI, 1977: 87ff.
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Rolle Ayatollah Abo l-Q—sem Moâìafav¯ K—š—n¯s 1882–1962)111 bei der
Verstaatlichung des iranischen Erdöls unter Mo¤ammad Moâaddeq 1882–1967)112

sowie für die Interventionen ©omein¯s im Jahre 1963 und 1964 angesichts des

von ihm als unislamisch empfundenen Gebaren des Schahs.113

Sogar BorÌÜerd¯ der eigentlich unpolitisch ist, wird politisch, wenn er den

Islam in Gefahr sieht. Wenn dies der Fall ist, oder der Ausverkauf des Landes an
Nicht-Muslime droht wie jetzt wieder, haben schiitische Geistliche es immer als
ihre religiöse Pflicht gesehen, einzuschreiten und das Volk und den Islam zu
verteidigen. Sie sehen sich als pošt-o pan—h-e mardom, Zuflucht und Rückhalt
des Volkes. Beispiel Verfassungsrevolution: Weil die Religion und das Volk
durch den in Ungerechtigkeit mündenden Absolutismus des Herrschers zu
Schaden gekommen waren, schlossen sich die Geistlichen des Iraks und Irans

der konstitutionellen Bewegung an. Die Tyrannei und der Ausverkauf an eine
fremde Macht galten den Geistlichen als Todsünden und bedingten und
rechtfertigten
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ein Einschreiten ihrerseits.

Hinzu kommt: Abgesehen davon, dass auch ©o’¯ nie unpolitisch war, wie
sein vielfältiges Engagement und seine politischen Stellungnahmen zeigen, hat
gerade S¯st—n¯ in den letzten Jahren bewiesen, dass er nicht unpolitisch ist. Für
die ferner zurückliegende Vergangenheit mag diese Behauptung dagegen

zutreffen: S¯st—n¯ hat sich früher nicht aktiv in die Politik eingeschaltet und sich
beispielsweise, als sich die Êizb ad-daåwa al-isl—m¯ya in den späten fünfziger
Jahren als erste islamistische irakische Partei gründete und gerade unter Geistlichen

um Unterstützung nachsuchte, von jedweder politischen Einmischung und
Nähe zu der Partei ferngehalten. Auch zu ©omein¯ soll er, weil der sich in die
Politik einmischte, ein distanziertes Verhältnis gehabt haben, als dieser im Irak
lebte. Über S¯st—n¯s Leben nach der Islamischen Revolution und vor allem
während des achtjährigen iranisch-irakischen Krieges, der zur Folge hatte, dass

ein Teil der schiitischen Bevölkerung Iraks nach Iran deportiert wurde, ist so gut
wie nichts bekannt.114 Es darf vermutet werden, dass S¯st—n¯ es in dieser Zeit
schlicht für zu gefährlich hielt, sich politisch zu äussern.

Doch S¯st—n¯s Vater hatte engen Kontakt zu den Wortführern der konstitutionellen

Bewegung, N—’¯n¯ und ©or—s—n¯ und auch sein Mentor ©o’¯ war ein
Schüler von N—’¯n¯ Deshalb ist es wahrscheinlicher, dass S¯st—n¯ in jungen

111 RICHARD, 1983: 101–124.

112 Siehe ausführlich: KATOUZIAN, London 1990: 87f.

113 Siehe zum Aufstand des Jahres 1963: ABRAHAMIAN, 1982: 425f. Und zu den Entwicklungen
der Jahre 1963 bis 1977: ABRAHAMIAN, 1982: 426–449.

114 Zu den Deportationen: BABAKHAN, 2002: 183–210; ABDUL-JABAR, 2003: 206ff.
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Jahren politisch sozialisiert wurde, sich aber in der weiter zurückliegenden
Vergangenheit nur selten in die Politik hineinziehen liess. Mit der amerikanischen

Invasion griff S¯st—n¯ dann ab 2003 mehr und mehr in die Politik ein. Er forderte
im Vorfeld der amerikanischen Invasion die irakische Bevölkerung auf, sich den

amerikanischen Truppen nicht entgegen zu stellen. Sich hier eines Votums zu
enthalten, wäre angesichts der Tatsache, dass die USA die Schiiten 1991 im
Stich liessen, nachdem sie sie erst zum Aufstand aufgerufen hatten, denkbar
gewesen.115

Ein Indiz für S¯st—n¯s vermeintlich apolitische Haltung mag gewesen sein,
dass er kurz nach Beginn der amerikanischen Besatzung in einem
Rechtsgutachten erklärte, Geistliche sollten keine politischen Ämter wahrnehmen.
Doch in den kommenden Monaten zeigte sich, dass dies nicht heisst, er wolle
sich nicht in die Politik einmischen. Auf den 26.6.2003 ist die Fatwa datiert, die
eine sehr direkte politische Intervention S¯st—n¯s ist.116 Nach dem Verfassungsrat
befragt, den die Besatzungsmacht zum Ausarbeiten einer Verfassung einsetzen

will, erklärt S¯st—n¯ dass diese dazu kein Mandat habe. Er fordert eine
konstitutionelle Versammlung und direkte Wahlen zu einer Übergangsregierung. Seine

Intervention zeigt Wirkung. In Basra und in Bagdad gehen Zehntausende Schiiten

auf die Strasse und fordern allgemeine Wahlen.
Zudem widerspricht S¯st—n¯s angeblich apolitischer Weltsicht, dass er

durchaus politische Ziele hat. Sein erstes Ziel lautet, eine der
Bevölkerungszusammensetzung entsprechende schiitische Dominanz in der neuen
Staatsführung durchzusetzen sowie zweitens den islamischen Charakter des Staates zu
sichern. S¯st—n¯ mag aus der Geschichte gelernt haben: Obschon sie in den zwanziger

Jahren des vergangenen Jahrhunderts die Rebellion gegen die britische
Mandatsmacht anführten, wurden die irakischen Schiiten ausgebootet und nicht
an der Herrschaft beteiligt.117 Sie bekamen daraufhin eine Verfassung, deren

Inhalt von den Briten bestimmt wurde. Dasselbe hätte ihnen nun mit den Amerikanern

wieder passieren können. S¯st—n¯ sorgt deshalb dafür, dass die Schiiten
zahlreich an den Wahlen teilnehmen. Er erlässt ein Rechtsgutachten, um sie trotz
der massiven Anschlagsdrohungen zu bewegen, wählen zu gehen. Er betont,
dass die Menschen einsehen sollten, wie wichtig die Wahlen seien. Das Wählen

115 Zu der Niederschlagung des Aufstands durch áadd—m £usains Revolutionäre Garde und den

brutalen Vergeltungsmassnahmen, durch die Tausende von Schiiten ihr Leben verloren hatten,

siehe: NASR, 2006: 188f; ABDUL-JABAR, 2003: 269f.
116 VISSER, 2006: 11.

117 Dazu: NASR, 2006: 90f; NAKASH, 20032: 66ff; ders., 2006: 74f.
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erklärt er zur religiösen Pflicht.118 Ausserdem lässt er durch seinen engen
Gefolgsmann Mu¤ammad al-¤uraif¯ ein einflussreiches Mitglied der Verfassunggebenden

Versammlung, in der irakischen Verfassung festschreiben, dass der
Islam die Quelle der Gesetzgebung sei. Das war von den Amerikanern nicht
vorgesehen gewesen, doch S¯st—n¯ machte nach den Wahlen sehr schnell klar, dass
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er zu Zugeständnissen nicht bereit ist.119

Weder ist S¯st—n¯ also unpolitisch, noch will er den Islam aus der Politik
heraus halten. Hinzu kommt, dass seine Schriften keinen Anlass für die Behauptung

geben, er würde, wie sein Mentor ©o’¯ die Idee der vel—yat-e faq¯h ablehnen.

Während der Revolution und dem iranisch-irakischen Krieg hat sich S¯st—n¯

nicht zur vel—yat-e faq¯h geäussert. Dass er sich nicht positiv über die vel—yat-e
faq¯h geäussert hat, könnte eine Vorsichtsmassnahme gewesen sein angesichts

der Verfolgung, welche dem iranischen System wohlgesonnene Geistliche wie
beispielsweise Mu¤ammad B—qir aâ-áadr oder die £ak¯m-Familie zu erleiden
hatten.120 Eine Zurückweisung hätte sich jedoch – zumal angesichts der Haltung
seines Mentors – problemlos veröffentlichen lassen, und dass ein Spezialist der
Jurisprudenz eine Meinung zur vel—yat-e faq¯h hat, ist anzunehmen.

Aus der post-áadd—m £usain Ära gibt es nur die im Folgenden zu
untersuchenden Fatwas. Sie finden sich auf der Homepage S¯st—n¯s unter den Fragen
der Nachahmung mas—’el-e taql¯d), allerdings nur im persischen und arabischen

Teil, nicht im englischen. Und sie tragen kein Datum. Wahrscheinlich stammen

sie vom Juni 2003 und November 2004.121 Eine über diese Fatwas
hinausgehende Antwort bekommt man auch auf Anfrage per E-Mail nicht. Als Antwort
erhält man exakt die gleiche Formulierung wie die auf der Homepage in der

Rubrik wil—yat al-faq̄ h. Antworten auf seine Fragen erhält man immerhin
postwendend.

Hier untersuchte Quellen für seine Meinung zur vel—yat-e faq¯h sind ausserdem

einige Äusserungen S¯st—n¯s aus seinen Werken Al-fiqh li-l-mu¥tarib¯n
[Rechtswissenschaft für die in den Westen migrierten]. 122 und Al-fat—w—

almuyassara [Einfache Rechtsgutachten].123 Hier äussert er sich aber nicht explizit
zur vel—yat-e faq¯h unter diesem Titel, sondern allgemein zu Fragen der
Nachahmung, taql¯d. Generell wird taql¯d von S¯st—n¯ folgendermassen definiert:

118 MOUBAYED, 2005.

119 ANONYM, 2005.
120 Ausführlich: NAKASH, 2006: 94f.

121 RAHIMI, 2007: 10.
122 Aus dem Jahre 1997, niedergeschrieben von H—d¯ Al-£ak¯m. S®ST–N® 1998.

123 <http://www.najaf.org/arabic/book/6/>, zuletzt abgefragt am 6.4.2012.
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Taql¯d meint, gemäss der Meinung des Juristen zu handeln, der alle notwendigen
Qualifikationen zur Nachahmung erfüllt. Man tut also das, was der Experte will, das man tun solle,

und man unterlässt das, was der Experte will, das man unterlassen soll. Es ist so, als habe

man die Verantwortlichkeit für seine Pflichten auf seine Schultern gelegt.124

Welche Eigenschaften soll der faq¯h, dem der Gläubige nachzufolgen hat, laut
S¯st—n¯ haben?

Er sollte ein Mann sein, volljährig, gesund, gerecht, lebend und nicht tot, von reinem

Stammbaum, nicht anfällig für Fehler, Vergesslichkeit und Unaufmerksamkeit.125

Und er sollte der Gelehrteste, al-aålam, sein:

Unter den Bedingungen, die ein Rechtsgelehrter mu tahid), dem nachgefolgt werden kann,

haben muss, ist die wichtigste, dass er der gelehrteste Rechtsgelehrte seiner Zeit al-aålam)
sein muss und der von allen fähigste im Aufstellen von Rechtsurteilen.126

S¯st—n¯ führt in Al-fat—w— al-muyassara aus, in welchen Belangen der Gläubige
der Quelle der Nachahmung nachfolgen soll:

Man sollte dem gelehrtesten Rechtsgelehrten unter den Rechtsgelehrten al-aålam) seiner

Zeit folgen und gemäss seinen Anweisungen in allen unterschiedlichen Bereichen des

Lebens handeln. Das kann Regeln betreffen, die sich auf den Kultus beziehen wie die
Waschung, das Gebet, das Fasten, die Pilgerfahrt, den Fünft, das Almosen usw. Aber man sollte

auch gemäss seiner rechtlichen Meinung handeln in Angelegenheiten, die Transaktionen wie
Kaufen und Verkaufen betreffen sowie die Heirat, das Bankwesen, das Testamentswesen,

das Stiftungswesen etc.127

Schon hier deutet sich an, dass der mar aå für einen weitgespannten Bereich
zuständig ist. Dieser Bereich ist schon in dem zitierten Werk Al-fat—w—

almuyassara aus dem Jahre 1995 grösser als derjenige, den ©o’¯ unter dem Begriff
Êisba Ordnungsgerichtsbarkeit) subsumiert hatte. Dieser Eindruck verstärkt
sich, wenn S¯st—n¯ nach der vel—yat-e faq¯h befragt wird. Die folgende Äusserung

findet sich im arabischen wie auch im persischen Teil von S̄ st—n¯s Homepage:

124 S®ST–N ® 1998: 65.

125 S®ST–N ® 1996. Die Rubrik Êiw—r¯yat at-taql¯d. Es führt kein direkter Link zu der hier zi¬

tierten Äusserung. <http://www.najaf.org/arabic/book/5/>, zuletzt abgefragt am 6.4.2012.

126 S®ST–N ® 1998: 65.

127 S®ST–N ® 1996.
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Frage: Wie lautet ihre Definition der wil—yat al-faq¯h?

Antwort: Die wil—ya in allen Angelegenheiten, die in der Termini der Rechtsgelehrten
Êisba-Angelegenheiten genannt werden, steht jedem Rechtsgelehrten zu, der alle
Voraussetzungen des Nachgeahmtwerdens erfüllt. Doch in den allgemeinen Angelegenheiten, auf
denen die islamische Ordnung beruht, gelten sowohl für die Person des Rechtsgelehrten als

auch für die Angelegenheit der wil—ya andere Voraussetzungen. Dazu gehört das Akzeptiertwerden

AS/EA LXVI•3•2012, S. 521–564

des Rechtsgelehrten von allen Gläubigen.128

Auf die Frage, wer der faq¯h sei, erwidert er, es sei derjenige, der von allen
Gläubigen akzeptiert werde. Und der faq¯h scheint für eine ganze Reihe von
Angelegenheiten zuständig zu sein: “Auf denen die islamische Ordnung beruht”, ist
ein sehr dehnbarer Begriff. Die folgende Antwort findet sich nur im persischen

Teil der Homepage.

Frage: Ich wollte wissen: Wenn sich das Urteil einer Quelle der Nachahmung von dem Urteil

des val¯-ye faq¯h unterscheidet, welchem Urteil soll der Nachahmende Folge leisten?

Antwort: Das Urteil einer Person, die die religiöse vel—yat in den allgemeinen Angelegenheiten,

auf denen die Ordnung der Gesellschaft und das Leben der Bevölkerung beruhen,

innehat, gilt für alle, einschliesslich der mu tahids, es sei denn, dessen Fehlerhaftigkeit ist
erwiesen wegen seines Widerspruchs mit dem, was im Koran und der Sunna steht.129

Man kann aus dieser Antwort schliessen, dass S¯st—n¯ die vel—yat-e faq¯h als ein
Konzept mit einer modernen politischen Bedeutung anerkennt. S¯st—n s̄ Formulierung

geht von einem Staat aus, in dem ein hochrangiger Geistlicher die
Gemeinschaft führt – und zwar “in den allgemeinen Angelegenheiten, auf denen
die Ordnung der Gesellschaft und das Leben der Bevölkerung beruhen”.130 Das

jedoch ist al-wil—ya al-å—mma und keineswegs nur al-wil—ya al-Ð— a.

Interessant ist zudem eine weitere Antwort, die er unter der Rubrik vel—yat
bzw. wil—ya gibt, diesmal allerdings nur im arabischen Teil:

Frage: Ist es erlaubt, Gesetze zu erlassen, die auf das ma laÊa-Prinzip zurückgehen?

Antwort: Das ist demjenigen erlaubt, der religionsrechtlich gesehen die wil—ya hat lahu
alwil—ya šaråan) und der die besonderen Bedingungen erfüllt. 131

128 Diese Antwort liegt der Verfasserin auch als E-Mail aus dem Büro S¯st—n¯s vor. Vergl.
S®ST–N ® 1998: 70.

129 S®ST–N ® 1996.

130 Ebd.
131 Ebd.
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Diese Auffassung ähnelt der umstrittenen Auffassung ©omein¯s vom ma laÊa-
Prinzip.132 In dieser Antwort geht S¯st—n¯ gleichfalls von einer gesetzgebenden

Autorität aus, einem Rechtsgelehrten mit Führungsbefugnis. S¯st—n¯s Auffassung
weist andererseits durchaus Unterschiede zu der von ©omein¯ auf. S¯st—n¯ sieht
den faq¯h mit der von ihm beschriebenen Führungsbefugnis als eine quasi
ausserstaatliche, überstaatliche Autorität. Auch benutzt S¯st—n¯ das Wort Politik
oder Staat nie direkt, wenn er die vel—yat-e faq¯h diskutiert. Und er verweist
auch nie auf eine Institutionalisierung des Konzepts. In seinen frühen Schriften
geht es immer nur um die Beziehung zwischen dem Nachahmenden, dem
Gläubigen, und dem Geistlichen, der Quelle der Nachahmung. Dass die vel—yat-e
faq¯h ein elementarer Bestandteil von S¯st—n¯s Denken ist, scheint
unwahrscheinlich. Aber seine Ansicht unterscheidet sich auf jeden Fall signifikant von
der ©o’¯s, und sie weist eine grosse Nähe zu ©omein¯s auf.133

Die Frage bleibt, an wen S̄ st—n¯ als faq¯h dachte, als er die oben zitierten
Rechtsgutachten verfasste. Anhänger des iranischen Regimes jubelten, als sie

diese Zeilen von S¯st—n¯ lasen, da sie als den faq¯h ihren eigenen Führer, åAl¯
©—mene’¯ identifizierten.134 Doch meint S¯st—n¯ ©—mene’¯ Wer ist seiner Meinung

nach der gelehrteste, al-aålam?

Naheliegend ist, dass S¯st—n¯ sich selber für den gelehrtesten unter den
Rechtsgelehrten hält – zumindest sagt das seine Homepage <sistani.org> über

ihn aus. Auch auf seiner Homepage <al-shia.org> taucht sein Name an oberster
Stelle in der Liste der lebenden Quellen der Nachahmung auf.135 ©—mene’¯
kommt erst an zweiter Stelle. Heute folgen achtzig Prozent aller Schiiten S¯st—n¯

nach.136 S¯st—n¯ der vor 2003 unter den normalen Gläubigen in Iran nicht allzu
bekannt war, hat gerade unter den iranischen Schiiten in den letzten Jahren

enorm an Popularität gewonnen.137 Er verfügt auch über die grösste Anhänger-

132 Mit seiner ma laÊa-Direktive beanspruchte ©omein¯ sehr weitreichende Kompetenzen für
den Rechtsgelehrten. Siehe ausführlich: REISSNER, 1988: 213–236.

133 Dazu auch: VISSER, 2006: 15.

134 Ebd.

135 <http://www.al-shia.org/html/ara/ola/?mod=hayat>, zuletzt abgefragt am 6.4.2012.

136 Mehdi Khalaji beruft sich mit dieser Aussage auf das Bureau for Statistics des Management

Centers in Qom und auf die von iranischer Seite vertraulich durchgeführten Umfragen unter
den Leitern der Pilgerkarawanen nach Mekka. Die Leiter der Pilgerkarawanen erfragen,

welcher “Quelle der Nachahmung” ihre Schützlinge nachfolgen, um ihnen sagen zu können,

nach welchem Vorbild sie die Pilgerrituale durchzuführen haben, und um ihnen bei der
Einübung derselben behilflich zu sein KHALAJI, 2006: 6ff).

137 So auch: NASR, 2006: 219.
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schaft in der restlichen schiitischen Welt.138 Zudem haben wichtige Persönlichkeiten

aus der Politik erklärt, ihre Quelle der Nachahmung sei S¯st—n¯ Das gilt
beispielsweise für £asan as-Saff—r geb. 1958), den bedeutendsten schiitischen
Gelehrten Saudi-Arabiens.139

Wenn S¯st—n¯ offen die Meinung verträte, dass der gelehrteste und der
anerkannteste unter den Rechtsgelehrten, also der oberste mar aå die höchste

Autorität des schiitischen Islams sei, würde er allerdings in offenen Widerstreit
mit ©—mene’¯ geraten. Das ist schon deshalb nicht ratsam, weil das S¯st—n¯-
Imperium nach wie vor von Qom aus verwaltet wird. Vielleicht zieht S¯st—n¯ es

deshalb vor, für sich offiziell nur eine vel—yat in sozialen und gesellschaftlichen
Belangen zu beanspruchen und keine Führungsbefugnis im politischen Bereich.
Die Frage ist, wo die Trennlinie liegt. S¯st—n¯ hat jedenfalls in den Monaten nach

dem Sturz áadd—m £usains bis zu den irakischen Wahlen vom 30. Januar 2005
durchaus eine politische Führungsbefugnis wahrgenommen. Die Frage ist nur,
wohin er die Gemeinschaft führen will.

Zwar will S¯st—n¯ keine aus Geistlichen bestehende Regierung, doch geht er
sehr wohl davon aus, dass eine aus religiösen Laien bestehende Regierung sich

an die islamischen Gebote hält, die wiederum von der Institution der mar aå¯yat
– verkörpert von seiner Person – ausgelegt und definiert werden. Die Vision des

Geistlichen scheint die eines Staates mit einem parlamentarischen System zu
sein, dessen Gesetze den islamischen Prinzipien nicht widersprechen.140 S¯st—n¯

erlaubt die de facto Trennung von Kirche und Staat und überlässt das tägliche
Geschäft den Technokraten und Politikern unter dem Schirm religiöser
Wertvorstellungen. Wenn das irakische Parlament dann Themen aufgreift, welche die
Religion betreffen, erwartet er, dass die Mehrheit des Parlaments seinen Fatwas

folgt.141

Wenn S s̄t—n¯ annimmt, dass jede Regierung seine Rechtsgutachten zu Politik

und sozialen Belangen befolgen wird, ähnelt seine Idee von einem modernen
Staat massgeblich der der iranischen Verfassung von 1906/07, die der Geistlichkeit

in Gestalt des Wächterrates ein Kontrollgremium zugesprochen hatte. Im
Irak von heute sieht sich S¯st—n¯ selbst und sich allein als dieses Kontrollgremium.

Das bedeutet auch, dass er den Reformversuchen, die in der schiitischen
Geistlichkeit über die Jahre hinweg immer wieder in Bezug auf die mar aå¯yat

138 NAKASH, 2006: 7.
139 Zu dem ungewöhnlichen politischen Schritt, seine Quelle der Nachahmung öffentlich be¬

kannt
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zu geben: LOUÉR, 2009: 273.

140 In diese Richtung geht auch die Analyse von Walter Posch POSCH, 2005: 163).
141 Dazu auch: COLE, 2004.
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formuliert worden sind, keine Bedeutung schenkt. Die Idee, die mar aå¯yat mit
dem Konzept der šÌra zu verbinden, d.h. die Institution mar aå¯yat in einen Rat

zu verwandeln und sie somit transparenter und pluraler zu machen, gewinnt
unter schiitischen Geistlichen, die über die Entwicklungen in Iran besorgt sind,
an Zustimmung. Es wird vorgeschlagen, einen Rat aus mehreren Geistlichen zu
bilden, die für unterschiedliche Spezialgebiete zuständig sind. Ausserdem sollen
sie sich untereinander absprechen. So könne der mar aå¯yat wieder zu dem
Ansehen und der Legitimation verholfen werden, die sie durch die Politisierung des

Konzepts in Iran verloren habe.142 Die Idee, einen mar aå¯yat-Rat zu bilden, ist
allerdings in der Vergangenheit schon mehrfach erfolglos vorgebracht worden.
Zu nennen ist zum einen die Intervention von Ayatollah Ma¤mÌd ë—leq—n¯ der
die Machtkonzentration in einer Hand kritisierte und sich auf Imam Ûaåfar aâ-
á—diq berief, der sich auch immer mit den anderen Gelehrten und seinen Schülern

beraten habe,143 und zum anderen der Vorschlag Mu¤ammad B—qir aâ-áadrs,
der Wissens- und Themengebiete unter verschiedenen Geistlichen aufteilen
wollte.144

S¯st—n¯ greift diese Idee nicht auf. Im Gegenteil: Wenn er davon spricht,

“man sollte dem gelehrtesten Rechtsgelehrten unter den Rechtsgelehrten ala

ålam) seiner Zeit folgen und gemäss seinen Anweisungen in allen
unterschiedlichen Bereichen des Lebens handeln”,145 so ist er offensichtlich nicht für
einen Rat aus Geistlichen, sondern sieht sich selbst als den primus inter pares.

Allerdings könnte die Art, wie S¯st—n̄ die Institution der mar aå¯yat füllt,
die Krise um die vel—yat-e faq¯h lösen. Man könnte argumentieren, dass ©omein

¯s vel—yat-e faq¯h die Konsequenz der Entwicklung der zwölferschiitischen
religiösen Institution seit den Safawiden war und so die Idee der kollektiven
mar aå¯yat besiegt worden ist.146 Andererseits hat die iranische Realität zu viele
Schattenseiten der vel—yat-e faq¯h aufgezeigt. Deshalb könnte S¯st—n¯s Strategie
besser aufgehen als die ©omein¯s: Es ist schwer zu sagen, was S¯st—n¯ genau will,
aber sicher scheint zu sein, dass er die Fehler ©omein¯s vermeiden will. Ein
grosser Fehler war sicherlich, dass die Geistlichen, weil sie direkt an der Regierung

beteiligt sind, automatisch für alle Fehler der Politik verantwortlich
gemacht werden.

142 Dazu: BADRY, 2001: 195.

143 ë–LEQ–N® 1963: 211.

144 BADRY, 2001: 191. Ähnlich argumentierte auch Mu¤ammad £usain FaŒlall—h. Siehe:

CLARKE, 2001: 60.

145 S®ST–N ® 1996. Siehe auch: S®ST–N® 1998:65.
146 CALMARD, 1991: 553.
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Es ist keine Aussage möglich, wie das islamische Recht im Irak aussehen

würde, wenn es sich an S¯st—n¯s Rechtsgutachten orientierte. Die Frage bleibt, ob
S¯st—n¯ den Islam frauenfreundlich deuten wird, weil er beispielsweise die
Frauen im Januar 2005 aufgefordert hat, auch gegen den Willen ihres Mannes
wählen zu gehen.147 Oder ob er eher für eine Gesetzgebung wie die iranische
eintreten würde, unter der es Frauen nicht erlaubt ist, ohne die Erlaubnis ihres
Mannes das Land zu verlassen? Wenn S¯st—n¯ erklärt, die Verfassung solle
individuelle Freiheiten garantieren, solange sie mit den religiösen Wertvorstellungen
des irakischen Volkes vereinbar sind,148 dann ist dies ein dehnbarer Begriff, der

viel Raum für die Beschneidung von Frauenrechten lässt. Das hat die iranische
Erfahrung gelehrt.

Zwar kann und muss die Frage nach der konkreten Ausgestaltung des

S¯st—n¯schen i tih—d nicht beantwortet werden, doch grundsätzlich ähnelt meiner
Meinung nach S¯st—n¯s Verständnis von der vel—yat-e faq¯h dem ©omein¯s sehr.

Der Unterschied besteht im Wesentlichen darin, dass S¯st—n¯ in einem Land lebt,

in dem es grosse nicht-schiitische Minderheiten gibt. Deshalb besteht keine
Chance, die vel—yat-e faq¯h einzuführen. Gemeinsam ist beiden jedoch: Wie
©omein¯ gesteht auch S¯st—n¯ dem Volk das Recht zu wählen zu. Die
Rechtsprechung aber muss im Rahmen des islamischen Rechts erfolgen, das jedoch
als nicht-kodifiziertes Recht für Rechtsfortbildung offen ist, die wiederum den

Rechtsgelehrten obliegt. S¯st—n¯ bleibt also letztlich Anhänger der Theokratie,
denn auch für ihn gilt: Nur Gott schafft Recht, und Herrschaft kann nur auf der
Grundlage religiöser Prinzipien ausgeübt werden.

Die Fraktion unter den Geistlichen, zu der BorÌÜerd¯ gehört, vertritt dagegen

die Auffassung, dass das religiöse Recht ruht. Deshalb gehört die Herrschaft
dem Volk – und eine vel—yat der Geistlichen gibt es nicht.
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